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Verordnung
zur Ausführung der Bundesärzteordnung 
und der Approbationsordnung für Ärzte 

(AVBÄO)

Vom 16. September 1981

Auf Grund des § 12 Abs. 6 der Bundesärzteordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung von 14. Oktober 
1977 (BGBl I S. 1885) erläßt die Bayerische Staats­
regierung folgende Verordnung:

§1

(1) Entscheidungen nach §§ 3, 8 und 14b der Bundes­
ärzteordnung trifft das Staatsministerium des Innern.

(2) Für Entscheidungen nach §§ 5 und 6 der Bundes­
ärzteordnung und für die Entgegennahme der Ver­
zichtserklärung nach § 9 Satz 1 der Bundesärzteord­
nung ist die Regierung zuständig, in deren Bereich 
der ärztliche Beruf ausgeübt wird oder zuletzt aus­
geübt worden ist.

(3) Entscheidungen nach § 10 der Bundesärzteord­
nung trifft die Regierung, in deren Bereich der ärzt­
liche Beruf ausgeübt werden soll.

(4) 'Der Herkunftsstaat wird gemäß § 10a Abs. 3 
Satz 2 der Bundesärzteordnung durch das Staatsmi­
nisterium des Innern unterrichtet. 2Es ist auch zu­
ständig für das Ausstellen von Bescheinigungen nach 
§ 10a Abs. 4 der Bundesärzteordnung.

§2

(1) 'Entscheidungen nach der Approbationsordnung 
für Ärzte in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. April 1979 (BGBl I S. 425, ber. S. 609), geändert durch 
Verordnung vom 15. Juli 1981 (BGBl I S. 660), trifft, 
soweit dort oder in dieser Verordnung nichts anderes 
bestimmt ist, das Staatsministerium des Innern. 2Es 
ist auch zuständige Stelle im Sinne von § 8 der Appro­
bationsordnung für Ärzte und zuständige Behörde im 
Sinne von § 3 Abs. 2, § 5 Abs. 2 Nr. 5, § 15 Abs. 6 Satz 1, 
§ 21 Abs. 3 Satz 3 und § 35 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 3 
und Abs. 3 Sätze 2 und 3 der Approbationsordnung 
für Ärzte.
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(2) Zuständige Behörde im Sinne von § 10 Abs. 4 
Nr. 1 Buchst, b der Approbationsordnung für Ärzte 
ist die sich aus der Qualifikationsverordnung vom 
10. Oktober 1978 (GVB1 S. 712), geändert durch Ver­
ordnung vom 25. Februar 1981 (GVB1 S. 56), ergebende 
Behörde.

§3

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1981 in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Ausführung 
der Bundesärzteordnung vom 5. Oktober 1972 (GVB1 
S. 432), geändert durch Verordnung vom 21. Septem­
ber 1973 (GVB1 S. 509), außer Kraft.

München, den 16. September 1981

Der Bayerische Ministerpräsident
Franz Josef Strauß

Verordnung
zur Änderung der Verordnung 
zur Regelung des besonderen 

Ausleseverfahrens für die Einstellung 
in Laufbahnen des gehobenen 
nichttechnischen Dienstes
Vom 16. September 1981

Auf Grund von Art. 22 Satz 2 und Art. 115 Abs. 3 
des Bayerischen Beamtengesetzes erläßt die Bayeri­
sche Staatsregierung im Benehmen mit dem Landes­
personalausschuß folgende Verordnung:

§1

Die Verordnung zur Regelung des besonderen Aus­
leseverfahrens für die Einstellung in Laufbahnen des 
gehobenen nichttechnischen Dienstes (AuslVfV) vom
3. Oktober 1978 (GVB1 S. 694, ber. 1979 S. 9) wird wie 
folgt geändert:

1. § 8 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Gegenstand der Prüfung sind insbesondere ange­
messene Kenntnisse über

1. die staatlichen und politischen Grundlagen Bay­
erns und der Bundesrepublik Deutschland,

2. die Stellung der Bundesrepublik Deutschland in 
der Welt,

3. wirtschaftliche Grundfragen,

4. wichtige Vorgänge der Geschichte und besonders 
die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts,

5. die Grundzüge der Geographie,

6. zeitgeschichtliche Ereignisse in den Bereichen 
Kultur, Politik und Wirtschaft.“

2. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Im Rahmen des Ausleseverfahrens werden 
aus den allgemeinen Bildungsabschlüssen die 
Noten folgender Fächer berücksichtigt:

1. Deutsch,

2. Mathematik,

3. eine Fremdsprache, die Abitur- oder Ab­
schlußprüfungsfach ist, oder die mindestens 
sieben Jahre geführt wurde.

Aus den Noten der vorgenannten Fächer ist eine 
auf eine Dezimalstelle errechnete Durchschnitts­
note zu bilden; dabei zählt die Note in Deutsch 
fünffach, die Note in Mathematik dreifach und 
die Note in der Fremdsprache zweifach. Soweit 
in den Zeugnissen für diese Fächer Punktzahlen 
ausgewiesen sind, sind diese in ganze Noten um­
zurechnen.“;

b) dem Absatz 2 wird folgender neuer Satz 5 ange­
fügt:

„Die fehlende Benotung wird durch die ent­
sprechende Note eines weiteren Zeugnisses der 
Fachhochschulreife oder Hochschulreife ersetzt.“

§2

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1981 in Kraft. 

München, den 16. September 1981

Der Bayerische Ministerpräsident
Franz Josef Strauß
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Verordnung
über die Erhebung von Gebühren und 
Auslagen für die Inanspruchnahme 
von Behörden auf dem Gebiet der 

Wasserwirtschaft
(Wasserwirtschafts-Gebührenordnung — 

WasGebO)

Vom 20. August 1981

Auf Grund des Art. 25 Abs. 1 Nr. 1 des Kostenge­
setzes (KG) erläßt das Bayerische Staatsministerium 
des Innern im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen folgende Verord­
nung:

§1

Geltungsbereich

(1) Für die Inanspruchnahme des Bayerischen Lan­
desamts für Wasserwirtschaft, der Regierungen auf 
dem Gebiet der Wasserwirtschaft und der Wasser­
wirtschaftsämter, insbesondere für Beratungen, Gut­
achten, Untersuchungen und Ingenieurleistungen, 
werden Gebühren und Auslagen nach dieser Verord­
nung erhoben.

(2) Die Verordnung gilt nicht für Lehrveranstal­
tungen.

§2

Höhe der Gebühren

(3) Jede angefangene halbe Stunde wird mit 50 v. H. 
der Sätze berechnet.

(4) ‘Die Mindestgebühr für eine Leistung beträgt 
35 DM. “Liegt der Zeitaufwand mehrerer an der Lei­
stung beteiligter Beschäftigter zusammen nicht über 
1 Stunde, so ist eine Pauschalgebühr von 60 DM zu 
erheben.

(5) Wird ein Antrag zurückgenommen oder erledigt 
er sich auf andere Weise, bevor die Tätigkeit beendet 
ist, so sind die Auslagen und in den Fällen des Ab­
satzes 1 eine Gebühr je nach Stand der Sachbehand- 
lung bis zur vollen Höhe der im Gebührenverzeichnis 
bestimmten oder der vereinbarten Gebühr, sonst die 
Gebühr nach den Absätzen 2 bis 4, zu erheben.

(1) Die Höhe der Gebühren bemißt sich für Leistun­
gen, die im anliegenden Gebührenverzeichnis be­
wertet sind oder für damit vergleichbare, nicht auf­
geführte Leistungen nach diesem Verzeichnis.

(2) ‘Für das Ausarbeiten von Untersuchungsergeb­
nissen, das Abfassen von Gutachten und für andere, 
ebenfalls nicht nach Absatz 1 zu bemessende Lei­
stungen, bemißt sich die Höhe der Gebühr nach dem 
Zeitaufwand. “Diese Gebühr beträgt:

je Stunde  je Tag

1. für einen Beamten des hö­
heren Dienstes oder einen 
nach seiner Vergütung mit 
einem Beamten des höheren 
Dienstes vergleichbaren An­
gestellten  88 DM  670 DM

2. für einen Beamten des ge­
hobenen Dienstes oder einen 
nach seiner Vergütung mit 
einem Beamten des gehobe­
nen Dienstes vergleichbaren
Angestellten  60 DM  470 DM

3. für einen Beamten des mitt­
leren Dienstes  oder einen 
nach seiner Vergütung mit 
einem Beamten des mittle­
ren Dienstes vergleichbaren
Angestellten oder Arbeiter  47 DM  360 DM

4. für einen Beamten des ein­
fachen Dienstes oder einen 
nach seiner Vergütung mit 
einem Beamten des einfa­
chen Dienstes vergleichbaren
Angestellten oder Arbeiter  35 DM  270 DM

“Bei der Ermittlung des Zeitaufwandes bleibt die 
Zeit der An- und Rückreise unberücksichtigt.

§3

Auslagen

(1) Neben den Gebühren werden folgende Auslagen 
erhoben:

1. Fernsprechgebühren im Fernverkehr, Telegramm- 
und Fernschreibgebühren, Postgebühren für Post­
zustellungsaufträge  und  für  Einschreibe-  und 
Nachnahmeverfahren,

2. Reisekostenvergütungen nach den Reisekostenvor­
schriften und sonstige Aufwendungen bei Ausfüh­
rung von Tätigkeiten außerhalb des Sitzes der Be­
hörde,

3. die anderen Behörden, Dienststellen oder Personen 
für ihre Tätigkeiten zustehenden Beträge,

4. Aufwendungen für besonderen Geräte- und Mate­
rialbedarf,

5. Aufwendungen für vorgeschriebene Versicherun­

gen,

6. Aufwendungen für photographische Arbeiten (Auf­
nahmen, Vergrößerungen, Kontaktkopien, Licht­

pausen etc.).

(2) Werden auf einer Dienstreise Tätigkeiten für 
verschiedene Schuldner vorgenommen, so werden die 
Auslagen nach Absatz 1 Nr. 2 auf die einzelnen Tä­
tigkeiten unter Berücksichtigung der auf die jeweili­
gen Verrichtungen verwendeten Zeit und der Entfer­
nung der Orte des Tätigwerdens vom Sitz der Behör­
de angemessen aufgeteilt.

(3) ‘Für die auf besonderen Antrag erteilten Mehr­
fertigungen, Ablichtungen und Abschriften sind Aus­
lagen zu erheben

1. für Schriftstücke nach Art. 12 KG,

2. für technische Unterlagen (z. B. Zeichnungen und 
Pläne) nach den Gestehungskosten.
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"Mehrfertigungen für die öffentliche Ausschreibung 
von Leistungen und Bauleistungen sind durch den 
Einbehalt der Entschädigung für die Verdingungs­
unterlagen nach § 12 VOL/A oder § 20 VOB/A abge­
golten.

§4

Aufrundung

Der geschuldete Betrag ist auf volle Deutsche Mark 
aufzurunden.

§5

Schuldner

(1) Zur Zahlung der Gebühren und Auslagen ist 
verpflichtet,

1. wer die Behörde in Anspruch nimmt,

2. in wessen Interesse die Inanspruchnahme erfolgt.
i  ir i

(2) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

§6

Befreiungen

(1)  'Gebühren und Auslagen werden unbeschadet 
anderer Vorschriften nicht erhoben für eine Inan­
spruchnahme im öffentlichen Interesse oder zur För­
derung der Landeskultur. "Dies gilt insbesondere bei 
Inanspruchnahme

1. zum Gewässerausbau und zur Gewässerunterhal­
tung,

schaftlicher Untersuchungen, die von ihr als Dienst­
aufgabe durchgeführt werden, interessierten Stellen 
oder Personen bekanntgibt. 2In diesem Fall kann 
auch von der Erhebung der Auslagen abgesehen wer­
den, wenn ein dienstliches oder öffentliches Interesse 
besteht, Stellen oder Personen über die Ergebnisse 
wasserwirtschaftlicher Untersuchungen zu informie­
ren.

§8

Fälligkeit, Vorschuß, 
Zurückbehaltungsrecht

(1) Die Gebühren und Auslagen werden mit der Be­
endigung der Tätigkeit, in den Fällen des § 2 Abs. 5 
mit der Zurücknahme oder der vorzeitigen Erledi­
gung des Antrages, fällig.

(2) 'Eine Tätigkeit, die auf Antrag vorgenommen 
wird, kann von der Zahlung eines angemessenen Vor­
schusses  abhängig  gemacht  werden.  "Urkunden, 
Schriftstücke, Zeichnungen und dergleichen können 
bis zur Zahlung der geschuldeten Gebühren und Aus­
lagen zurückbehalten oder an den Schuldner unter 
Nachnahme übersandt werden.

§9

Unrichtige Sachbehandlung

Gebühren und Auslagen, die durch unrichtige Sach­
behandlung der Behörde entstanden sind, werden 
nicht erhoben.

2. zu Maßnahmen des Hochwasserschutzes,

3. zu Maßnahmen der wasserwirtschaftlichen Sanie­
rung von Einzugsgebieten nichtausgebauter Wild­
bäche und zu Lawinenverbauungen,

4. zu Maßnahmen der Bodenbe- und -entwässerung,

5. zur landwirtschaftlichen Abwasserverwertung,

6. für Fischteichanlagen,

7. für Bepflanzungen an Gewässern und von beste­
henden wasserwirtschaftlichen Anlagen.

(2) Von der Zahlung der Gebühren und Auslagen 
sind, unbeschadet des Art. 25 Abs. 2 KG, die Behör­
den des Freistaates Bayern befreit, soweit sie nicht 
berechtigt sind, die Gebühren und Auslagen einem 
Dritten aufzuerlegen oder soweit sie die Gebühren 
und Auslagen von einem Dritten nicht einziehen 
können.

(3) Auskünfte, Ratschläge und Anregungen einfa­
cher Art sind gebührenfrei.

§ 10

Schlußbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1981 in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Ge­
bühren und Auslagen für die Inanspruchnahme von 
Behörden auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft 
(Wasserwirtschafts-Gebührenordnung — WaGebO) 
vom 31. Oktober 1974 (GVB1 S. 775), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 31. Juli 1978 (GVB1 S. 541), 
außer Kraft.

(3) Werden ab Inkrafttreten dieser Verordnung Ge­
bühren für Tätigkeiten fällig, die vor diesem Zeit­
punkt begonnen wurden, so bemißt sich die Gebühr 
nach den zum Zeitpunkt des Beginns der Tätigkeit 
gültigen Vorschriften, wenn der Schuldner nicht da­
rauf hingewiesen wurde, daß die Gebühr nach den 
am Fälligkeitstag geltenden Vorschriften bemessen 
wird.

§7

Abstandnahme von Gebührenerhebungen

'Von der Erhebung der Gebühren kann abgesehen 
werden, wenn die Behörde Ergebnisse wasserwirt-

München, den 20. August 1981

Bayerisches Staatsministerium des Innern

I. V. Neubauer, Staatssekretär
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1

1.1

1.2

1.3

1.3.1

Anlage

zur WasGebO

Gebührenverzeichnis 

zur Wasserwirtschafts-Gebührenordnung

Gebühren für Ingenieurleistungen

Grundlagen der Gebühr

Die Gebühr für die Grundleistungen richtet sich 
nach den anrechenbaren Kosten des Objekts, 
nach der Gebührenzone und nach der Gebühren­
tafel.

Anrechenbare Kosten

sind die zur Herstellung des Objekts aufzuwen- 
denden Kosten ohne darauf entfallende Umsatz­
steuer, ausgenommen Kosten des Baugrund­
stücks und Baunebenkosten (Abschnitt 1 und 
Abschnitt 7 Muster 5 zu Art. 44 BayHO).

Die anrechenbaren Kosten sind zu ermitteln für 
die Leistungsphasen (vgl. Nummer 1.4.1)

1 bis 4, 12, 14 und 15 nach der Kostenberechnung,

5 bis 11 und 13 nach der Kostenfeststellung (Ver­
wendungsnachweis).

Wird ein Objekt in Bauabschnitten verwirklicht, 
so sind die anrechenbaren Kosten der abschnitts­
weise zu erbringenden Leistungsphasen nach 
den für den Bauabschnitt aufzuwendenden Ko­
sten zu ermitteln.

Gebührenzonen

Die Objekte sind den folgenden Gebührenzonen
zuzuordnen:

Zone I — Objekte mit sehr geringen Pla­
nungsanforderungen :

— einfache Uferspundwände, Ufermauern, 
Durchlässe

tv— einfache Gewässerausbauten, Deich- und 
Dammbauten

— Erdbecken, einfache Teiche

— Leitungen für Wasser und Abwasser

— einfache Wege,

Zone II — Objekte mit geringen Planungsan­
forderungen :

— Uferspundwände, Ufermauern und Durch­
lässe, soweit nicht I oder III

— einfache feste Wehre

— Gewässerausbauten, Deich- und Dammbau­
ten, soweit nicht I, III oder IV

— Teiche, soweit nicht I

— einfache Siele und Schöpfwerke

— einfache Bodenbe- und -entwässerungsan- 
lagen

— Leitungsnetze für Wasser und Abwasser

■— einfache Anlagen zur Gewinnung, Förderung 
und Speicherung von Wasser

— einfache Behälter und Becken für Abwasser

— industriell vorgefertigte Abwasserbehand­
lungsanlagen

— einfache Rohrleitungsdüker und Rohrvor­
triebe

— Wege schwieriger Art, einfache gerade Ein­
feldbrücken,

Zone III — Objekte mit durchschnittlichen Pla­
nungsanforderungen :

— schwierige Uferspundwände, Ufermauern

— feste Wehre, soweit nicht II, einfache beweg­
liche Wehre

— einfache Wasserkraftanlagen

— einfache Tunnel-, Schacht- und Stollen­
bauten

— schwierige Gewässerausbauten, Deich- und 
Dammbauten

— Hochwasserrückhaltebecken und Talsperren 
bis 5 m Dammhöhe oder bis 100 000 nr Spei­
cherraum

— Siele und Schöpfwerke, soweit nicht II oder 
IV

— Bodenbe- und -entwässerungsanlagen, so­
weit nicht II oder IV

— Lawinenverbauungen

— einfache Düker

— Leitungsnetze für Wasser und Abwasser, so­
weit nicht II oder IV

— Anlagen zur Gewinnung, Förderung und 
Speicherung von Wasser, soweit nicht II oder 
IV

— Behälter und Becken für Wasser und Ab­
wasser, soweit nicht II oder IV

— einfache Abwasserbehandlungsanlagen, so­
weit nicht II

— Rohrleitungsdüker und Rohrvortriebe, so­
weit nicht II oder IV

— einfache Wasseraufbereitungsanlagen

— Einfeldbrücken, soweit nicht II oder IV, ein­
fache Mehrfeld- und Bogenbrücken,

Zone IV — Objekte mit überdurchschnittlichen 
Planungsanforderungen:

— bewegliche Wehre, soweit nicht III

— Wasserkraftanlagen, soweit nicht III oder V

— schwierige Tunnel-, Schacht- und Stollen­
bauten

— besonders  schwierige  Gewässerausbauten, 
Deich- und Dammbauten

— Hochwasserrückhaltebecken und Talsperren 
mit Speicherraum 100 000 m3 bis 5 000 000 m3

— schwierige Siele und Schöpfwerke

— schwierige Bodenbe- und -entwässerungsan­
lagen

— schwierige Düker

— schwierige Leitungsnetze für Wasser und Ab­
wasser
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— schwierige Anlagen zur Gewinnung, Förde­
rung und Speicherung von Wasser

— schwierige Behälter und Becken für Wasser 
und Abwasser

— Abwasserbehandlungsanlagen, soweit nicht 
II, III oder V

— schwierige Rohrleitungsdüker und Rohrvor­
triebe

— Wasseraufbereitungsanlagen, soweit nicht III 
oder V

— schwierige Brücken,

Zone V — Objekte mit sehr hohen Planungs­
anforderungen :

— schwierige Was;serkraftanlagen, Pumpspei­
cherwerke

— Hochwasserrückhaltebecken und Talsperren 
mit mehr als 5 000 000 m3 Speicherraum

— schwierige Wasseraufbereitungsanlagen

— schwierige Abwasserbehandlungsanlagen

— besonders schwierige Brücken.

1.3.2 Umfaßt ein Objekt Bauwerke aus verschiede­
nen Gebührenzonen, so ist es insgesamt der 
Zone zuzuordnen, die sich ergibt als Summe der 
Produkte aus den anrechenbaren Kosten der ei­
ner Gebührenzone zuzuordnenden Bauwerke, 
vervielfacht mit der jeweiligen Gebührenzone, 
geteilt durch die Gesamtkosten des Objekts. Das 
Ergebnis ist auf eine Gebührenzone zu runden.

1.4  Leistungsbild 

1.4.1 Leistungsphasen

Bewertung der Grundleistungen in vom Hun­
dert der Gebühren nach der Gebührentafel in
Nummer 1.5:

1. Grundlagenermittlung  2

2. Vorplanung  15

3. Entwurfsplanung  30

4. Genehmigungsplanung  5

5. Ausführungsplanung  15

6. Vorbereitung der Vergabe  10

7. Mitwirkung bei der Vergabe  5

8. Bauoberleitung  15

9. Objektbetreuüng und Dokumentation  3

10.  örtliche Bauüberwachung  30

11. Gesamtbauleitung umfassend die Lei­
stungsphasen 6, 7, 8, 10 und die verant­
wortliche Bauleitung nach Art. 76 BayBO  60

12. Gutachten und Planung für Grundwas­
sererschließungen  entsprechend  den
Leistungsphasen 1 bis 4  45

13. Leitung von Grundwassererschließun­
gen einschließlich Betreuung und Wer­
tung des Pumpversuchs entsprechend 
den Leistungsphasen 5 bis 9  45

14. Prüfung der Entwurfsplanung  10

15. Prüfung der Ausführungsplanung  5

Gebühren­
zone Z

K • 1 + Kü • 2 +Ki ■ 3 + K4 • 4 + Ks • 5 

K

1.4.2 Sind die Grundleistungen nicht voll zu erbrin­
gen, ist der Leistungsphasensatz nach Nummer 
1.4.1 anteilig festzulegen.
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1.5  Gebührentafel

Anrechenbare
Zonen

Kosten I II III IV V

DM DM DM DM DM DM

50 000 3 990 5 020 6 040 7 070 8 090

60 000 4 630 5 800 6 970 8 130 9 300

70 000 5 240 6 550 7 850 9 160 10 460

80 000 5 830 7 270 8710 10 140 11 580

90 000 6 410 7 970 9 540 11 100 12 670

100 000 6 980 8 670 10 360 12 040 13 730

150 000 9680 U-  11 930 14 190 16 440 18 700

200 000 12.210 14 980 17 750 20 510 23 280

300 000 16 940 20 640 24 330 28 030 31 720

400 000 21 360 25 900 30 430 34 970 39 500

500 000 25 570 30 880 36 200 41 510 46 830

600 000 29 620 35 670 41 720 47 760 53 810

700 000 33 540 40 290 47 030 53 780 60 520

800 000 37 350 44 770 52 180 59 600 67 010

900 000 41 070 49 130 57 190 65 250 73 310

1 000 000 44 710 53 390 62 080 70 760 79 450

1 500 000 62 000 73 560 85 120 96 680 108 240

2 000 000 78 190 92 340 106 500 120 650 134 810

3 000 000 108 440 127 250 146 060 164 870 183 680

4 000 000 136 750 159 750 182 760 205 760 228 770

5 000 000 163 710 190 590 217 470 244 360 271240

6 000 000 189 630 220 150 250 680 281200 311 730

7 000 000 214 730 248 710 282 690 316 660 350 640

8 000 000 239 150 276 430 313 710 350 980 388 260

9 000 000 262 970 303 420 343 880 384 330 424 790

10 000 000 286 290 329 810 373 330 416 840 460 360

15 000 000 397 010 454 600 512 190 569 770 627 360

20 000 000 500 670 570 870 641 060 711 260 781 450

30 000 000 694 300 786 980 879 660 972 340 1 065 000

40 000 000 875 580 988 340 1 101 100 1 213 900 1 326 600

50 000 000 1 048 200 1 179 400 1 310 700 1 441 900 1 573 200

Zwischenwerte der angegebenen anrechenbaren Kosten sind geradlinig zu interpolieren. Pfennigbeträge 
bleiben unberücksichtigt.
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1.6  Auslagen

Neben den Gebühren für Ingenieurleistungen 
nach den Nummern 1.1 bis 1.5 werden nur die 
Auslagen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 WasGebO erho­
ben, wenn anderen als den in Anspruch genom­
menen Behörden Beträge für Tätigkeiten zu­
stehen, die nicht in den Grundleistungen der 
Leistungsphasen enthalten sind.

2  Gebühren für Wasser-, Abwasser- und Schlamm-
untersuchungen

2.1  Gebührensätze  DM

1  Chemische, physikalische und 
biologische Untersuchungen

1.1  Abdampfrückstand  30

1.2  Abfiltrierbare Stoffe  35

1.3  Absetzbare Stoffe (Volumen)  25

1.4  Absetzbare Stoffe (Masse)  50

1.5  Ammonium  40

1.6  Basenkapazität  20

1.7  Biochemischer Sauerstoffbedarf
(BSB»)  55

1.8  Bor  50

1.9  Chemischer Sauerstoffbedarf
(CSB)  60

1.10 Chlor  25

1.11 Chloride  20

1.12 Cyanide  40

1.13 Eluierbarkeit mit Wasser  20

1.14 Färbung  20

1.15 Fluoride  30

1.16 Geruch, qualitativ  5

1.17 Geruchsschwellenwert
(quantitativ)  20

1.18 Geschmack, qualitativ  5

1.19 Geschmacksschwellenwert
(quantitativ)  20

1.20 Glühverlust  30

1.21 Härte, gesamt  25

1.22 Kaliumpermanganatwert
(KMnO-t)  30

1.23 Kieselsäure (SiCh)  40

1.24 Kohlenstoff
(anorganisch, organisch)  50

1.25 Kohlenwasserstoffe (mit IR)  70

1.26 Leitfähigkeit  15

1.27 Metalle  40

1.28 Metalle mit Aufschluß  60

1.29 Methylenblau-Versuch
(Fäulnisfähigkeit)  15

1.30 Nitrate  35

1.31 Nitrite  40

1.32 Ozon  50

1.33 pH-Wert  15

1.34 Phenole  35

DM

1.35Phosphate, gesamt 30

1.36Phosphate, ortho- 20

1.37Redoxpotential 15

1.38Sauerstoff, gelöster 25

1.39Sauerstoffzehrung (BSBa) 30

1.40Säurekapazität 20

1.41Schlammvolumen 25

1.42Schwefelwasserstoff (Sulfide) 40

1.43Spektraler Absorptions­
koeffizient (Extinktion) 20

1.44Sulfate 45

1.45Sulfite 30

1.46Temperatur 5

1.47Tenside, anionische oder 
kationische 60

1.48Tenside, nichtionische 80

1.49Trübung 15

1.50Wassergehalt 20

1.51Gaschromatographische Unter­
suchungen 50 bis 200

1.52Gaschromatographisch-Massen- 
spektrometrische Untersuchun­
gen 50 bis 1000

1.53Flüssigkeitschromatographische
Untersuchungen 50 bis 200

1.54Infrarotspektroskopische Unter­
suchungen 50 bis 150

1.55Säulen-, Papier- und Dünn­
schichtchromatographische 
U ntersuchungen 50 bis 150

1.56Polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe 100

1.57Pestizide 100

1.58Gesamt a-Aktivitätsbestimmung 70

1.59Rest ß- Aktivitätsbestimmung 70

1.60Gammaspektrometrische
Nuklidbestimmung 150 bis 600

1.61H-3-Aktivitätsbestimmung 100

2 Kleine Trinkwasseranalyse

Leitfähigkeit

Säurekapazität

Kalzium

Magnesium

Natrium

Kalium

Sulfate

Chloride

Nitrate

Sauerstoff verbrauch 

Eisen

Mangan  450
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3  Große Trinkwasseranalyse 

Färbung

Trübung

Abdampfrückstand

Leitfähigkeit

Säurekapazität

Basenkapazität

pH-Wert

Temperatur

gelöster Sauerstoff

Spektraler Absorptions­
koeffizient bei 436 nm

Spektraler Absorptions­
koeffizient bei 254 nm

Ammonium

Fluoride

Chloride

Sulfate

Nitrate

Nitrite

Kieselsäure

Phosphat, gesamt

gelöster organischer Kohlenstoff

Kaliumpermanganatwert

Kalzium

Magnesium

Natrium

Kalium

Eisen

Arsen

Quecksilber

Blei

Cadmium 

Chrom (gesamt)

Selen

4  Untersuchung nach der 
Trinkwasserverordnung

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom

Cyanide

Fluoride

Nitrate

Quecksilber

Selen

DM

Sulfate

Zink

Polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe

5  Untersuchung auf die Parameter

Absetzbare Stoffe, CSB und BSBr. 
(ohne abfiltrierbare Stoffe)

Absetzbare Stoffe, CSB und BSB.-. 
(mit abfiltrierbaren Stoffen)

6  Untersuchungen bei Gewässerver­
unreinigungen auf die Parameter

Geruch, qualitativ 

Färbung, qualitativ 

Trübung, qualitativ 

pH-Wert

Kaliumpermanganatwert

BSB-,

Ammonium

Nitrate

Chloride

DM

550

140

175

200

7  Probenahmen und Messungen
automatisch, je Stunde  6

2.2  Wiederholung der Untersuchungen

Umfaßt ein Auftrag mehrere gleiche oder nur 
unwesentlich verschiedene Untersuchungen, so 
wird die Gebühr für die erste Untersuchung 
voll berechnet, für jede Wiederholung kann die 
Gebühr bis 50 v. H. ermäßigt werden.

2.3  Besonders schwierige Untersuchungen

Erfordert eine Untersuchung einen über das üb­
liche Maß hinausgehenden Arbeitsaufwand, so 
kann die Gebühr nach Nummer 2.1 bis um 100 
v. H. erhöht werden.

2.4  Auslagen

In den Gebührensätzen sind die Aufwendungen 
nicht enthalten, für die nach § 3 Abs. 1 WasGebO 
Auslagen zu erheben sind, ausgenommen die 
Aufwendungen für besonderen Geräte- und 
Materialbedarf nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 WasGebO.

3 Gebühren für bodenmechanisehe und ingenieur- 
geologische Untersuchungen

Für solche Untersuchungen sind die Gebühren 
nach der Verordnung über die Erhebung von 
Gebühren und Auslagen für die Inanspruch­
nahme des Bayerischen Geologischen Landes­
amtes in München vom 22. Oktober 1980 (GVB1 
S. 677) in der jeweils gültigen Fassung anzu­
setzen. Ist dort eine Gebührenbemessung nach 
dem Zeitaufwand vorgesehen, so gilt hierfür § 2 
Abs. 2 WasGebO.

Für Auslagen gilt § 3 WasGebO.

loU'. -
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Zweite Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

zur Übertragung des Fachstudiums und 
der das berufspraktische Studium 

begleitenden Unterrichtsveranstaltungen 
für den gehobenen nichttechnischen 

V er waltungsdienst 
auf die Bayerische Verwaltungsschule

Vom 31. August 1981

Auf Grund des Art. 24 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen 
Beamtenfachhochschulgesetzes (BayBFHG) und des 
Art. 3 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes Nr. 15 über die Baye­
rische Verwaltungsschule vom 21. Dezember 1945 
(BayBS I S. 199), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21. Dezember 1979 (GVB1 S. 435), erläßt das Bayeri­
sche Staatsministerium des Innern folgende Verord­
nung:

§1

Die Verordnung zur Übertragung des Fachstudiums 
und der das berufspraktische Studium begleitenden 
Unterrichtsveranstaltungen für den gehobenen nicht­
technischen Verwaltungsdienst auf die Bayerische 
Verwaltungsschule vom 12. August 1975 (GVB1 S. 275), 
geändert durch Verordnung vom 30. Oktober 1978 
(GVB1 S. 785), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird „31. Dezember“ ersetzt durch „31. Au­
gust“.

2. Dem § 1 werden folgende neuen Sätze 2 und 3 an­
gefügt:

„Abweichend von Satz 1 werden für den Studien­
jahrgang 1982/85 das Fachstudium und die das be­
rufspraktische Studium begleitenden Unterrichts­
veranstaltungen vom Fachbereich Allgemeine In­
nere Verwaltung der Bayerischen Beamtenfach­

hochschule durchgeführt (§ 2). Die Durchführung 
von Wahlen im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 ob­
liegt bis zum 31. August 1983 der Bayerischen Ver­
waltungsschule.“

§2

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1981 in Kraft. 

München, den 31. August 1981

Bayerisches Staatsministerium des Innern

I. V. Neubauer, Staatssekretär

Verordnung
zur Änderung der Landesverordnung 
über technische Bühnenvorstände

Vom 4. September 1981

Auf Grund des Art. 38 Abs. 1 Nr. 3 des Landesstraf- 
und  Verordnungsgesetzes  erläßt  das  Bayerische 
Staatsministerium des Innern folgende Verordnung:

§1

§ 11 Buchst, c der Landesverordnung über tech­
nische Bühnenvorstände vom 13. Mai 1960 (GVB1 S.83), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. Mai 1980 
(GVB1 S. 262), wird aufgehoben.

§2

Diese Verordnung tritt am 1 Oktober 1981 in Kraft. 

München, den 4. September 1981

Bayerisches Staatsministerium des Innern

I. V. Neubauer, Staatssekretär
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Verordnung
über die Ausübung der Fischerei 

im Bodensee
(Bodenseefischereiverordnung 

— BoFiV)

Vom 1. September 1981

Auf Grund des Art. 72 des Fischereigesetzes für 
Bayern vom 15. August 1908 (BayBS IV S. 453), zu­
letzt geändert durch Gesetz vom 19. März 1981 (GVB1 
S. 69), und des Art. 54 Abs. 1 Nr. 4 des Landesstraf- 
und Verordnungsgesetzes  erläßt  das  Bayerische 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten folgende Verordnung:

Inhaltsübersicht 

Erster Teil

Allgemeine Vorschriften

§ 1  Anwendungsbereich 
§ 2  Begriffe, Zeitangaben 

§ 3  Zulässige Fanggeräte

§ 4  Überprüfung und Kennzeichnung der Fanggeräte 
§ 5  Mitführen von Fanggeräten 
§ 6  Anzeigepflichten

Zweiter Teil

Besondere Vorschriften 
für die einzelnen Fanggeräte

§ 7  Freitreibende Schwebsätze 
§ 8  Verankerte Schwebsätze 
§ 9  Spannsätze 
§ 10  Forellensätze 

§11  Bodennetze 

§ 12  Trappnetze 
§ 13  Reusen 
§ 14  Legschnüre 
§ 15  Angelgeräte 
§ 16  Hamen (Senknetz)

§ 17  Köderflasche
§ 18  Kescher (Feumer, Schöpfbehren)

Dritter Teil 
Fangbeschränkungen

§ 19  Schonzeiten und Schonmaße 
§ 20  Verwendung von Köderfischen 
§ 21  örtliche Verbote 

§ 22  Massenfänge von Felchen

Vierter Teil

Besondere Vorschriften 
für den Laichfischfang

§ 23  Allgemeines

§ 24  Laichfischfang auf Blaufelchen 

§ 25  Laichfischfang auf andere Felchen 
§ 26  Laichfischfang auf andere Fische

Fünfter Teil 

Fischereiaufsicht

§ 27  Überwachung, Zusammenarbeit der Fischereiauf­
seher

Sechster Teil

Übergangs- und Schlußvorschriften, 
Ordnungswidrigkeiten

§ 28  Aufbrauchfristen für Fanggeräte 
§ 29  Ordnungswidrigkeiten 

§ 30  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

.1.  .  <?;;  - ■  '  :i-.:  .

Erster Teil

Allgemeine Vorschriften

§ l

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Ausübung der 
Fischerei im Bodensee (Obersee einschließlich des 
Überlinger Sees).

(2) Die Vorschriften der Landesfischereiverord­
nung vom 16. September 1968 (GVB1 S. 323) in der 
jeweils geltenden Fassung finden Anwendung, so­
weit sie dieser Verordnung nicht widersprechen.

§ 2

Begriffe, Zeitangaben

(1) Im Sinne dieser Verordnung gilt als

1. Halde

der an das Ufer anschließende Teil des Bodensees, 
dessen Wassertiefe 25 m nicht übersteigt (An­
hang II Nr. 1),

2. Hoher See

der außerhalb der Halde gelegene Teil des Boden­
sees (Anhang II Nr. 1).

(2) 'Die Zeitangaben dieser Verordnung beziehen 
sich jeweils auf die mitteleuropäische Zeit. "Für die 
Dauer der Geltung der mitteleuropäischen Sommer­
zeit ist den Zeitangaben jeweils eine Stunde hinzu­
zurechnen.

§ 3

Zulässige Fanggeräte

(1) Auf der Halde sind für die Berufsfischerei nur 
zugelassen

1. Spannsätze (§ 9),

2. Forellensätze (§ 10),

3. Bodennetze (§ 11),

4. Trappnetze (§ 12),

5. Reusen (§ 13),

6. Legschnüre (§ 14),

7. Sandfelchensätze (§ 25 Abs. 2),

8. die für die Sportfischerei zugelassenen Fangge­
räte (Absatz 3).

(2) Auf dem Hohen See sind für die Berufsfi­
scherei nur zugelassen

1. freitreibende Schwebsätze (§ 7),

2. verankerte Schwebsätze (§ 8),

3. Forellensätze (§ 10),
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4. Bodennetze (§ 11),

5. Reusen (§ 13),

6. Legschnüre (§ 14),

7. die für die Sportfischerei zugelassenen Fangge­
räte (Absatz 3).

(3) Auf dem Bodensee sind für die Sportfischerei 
nur zugelassen

1. Angelgeräte (§ 15),

2. Hamen [Senknetz] (§ 16),

3. Köderflasche (§ 17),

4. Kescher [Feumer, Schöpfbehren] (§ 18).

(4) Schwimmfähige Oberähren sind bei Kiemen­
netzen mit Ausnahme von Bodennetzen nicht zuge­
lassen.

Überprüfung und Kennzeichnung 
der Fanggeräte

(1)  ‘Netze und Reusen dürfen nur verwendet wer­
den, wenn sie den Vorschriften dieser Verordnung 
entsprechen und vom Staatlichen Fischereiaufseher 
gekennzeichnet (plombiert) worden sind. “Trapp- 
netze sind an der höchsten Stelle des Netzes und 
Reusen am ersten Reusenbügel mit einem vorge­
schriebenen Kontrollabzeichen (Plombe), alle übri­
gen Netze an beiden Enden der Oberähre mit je 
einer Plombe zu versehen. 3Vor dem Anschlägen 
können Netze nach der Prüfung der Maschenweite, 
Höhe und Fadenstärke vom Staatlichen Fischerei­
aufseher vorplombiert werden.

(2)  ‘Nach der Plombierung dürfen die Netze und 
Reusen keinerlei Behandlung unterzogen werden, 
durch welche die bei den einzelnen Fanggeräten 
vorgeschriebenen Höchst- oder Mindestmaße Über­
oder unterschritten werden. “Ergibt eine spätere 
Nachprüfung, daß ein Netz oder eine Reuse nicht 
mehr den Vorschriften entspricht, sind die Plomben 
zu entfernen.

(3)  ‘Die Maschenweite der Netze ist in nassem Zu­
stand zu ermitteln, indem die Fäden von jeweils 
zehn seitlich nebeneinanderliegenden Maschenreihen 
über eine Höhe von fünf Maschen zusammengefaßt 
und mit einem Gewicht von 1 Kilogramm belastet 
werden. “Die Mindestmaschenweite ist eingehalten, 
wenn der Durchschnitt der gemessenen Maschen­
schenkel das Maß der Mindestmaschenweite ergibt 
oder übersteigt. “In nassem Zustand ist ein Netz, 
wenn es unmittelbar vor der Messung mindestens 
12 Stunden lang gewässert wurde.

(4)  Die Höhe der Netze ist nach der Anzahl der 
Maschen mit Hilfe einer Tabelle zu berechnen, die 
Teil dieser Verordnung ist (Anhang I).

(5)  'Netze und Legschnüre hat der Patentinhaber 
mit Bojen oder Bauchen (Schwimmern) zu kenn­
zeichnen. “Bojen sind mit Vor- und Familiennamen, 
Bauchen mit den Anfangsbuchstaben des Patentin­
habers zu versehen. “Sind Verwechslungen möglich, 
soll das Landratsamt Lindau (Bodensee) eine zu­
sätzliche Kennzeichnung verlangen. 'Die schiffahrts­
rechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.

(6)  Die Staatliche Fischbrutanstalt Nonnenhorn ist 
für Forschungszwecke von den Vorschriften über 
die Maschenweite, Netzhöhe und Netzlänge befreit.

§ 5

Mitführen von Fanggeräten

In, auf oder an dem Bodensee (§ 1 Abs. 1) dürfen 
nur Fanggeräte gebrauchsfertig mitgeführt werden,

die nach ihrer Art, Beschaffenheit und Anzahl den 
Vorschriften dieser Verordnung entsprechen und 
deren Verwendung durch den Fischereiausübenden 
nach Zeitpunkt und Ort zulässig ist.

§ 6

Anzeigepflichten

(1) Die Fischer haben Fischsterben unverzüglich 
dem Landratsamt Lindau (Bodensee) mitzuteilen.

(2) Marken an gefangenen Fischen sind sorgfäl­
tig zu lösen und binnen zwei Wochen mit einer Mit­
teilung über Art, Länge und Gewicht des Fisches 
sowie Fangtag und Fangort beim Amt für Land­
wirtschaft Lindau (Bodensee) abzuliefern.

Zweiter Teil

Besondere Vorschriften 
für die einzelnen Fanggeräte

§ 7

Freitreibende Schwebsätze

(1) Für das freitreibende Schwebnetz (Anhang II 
Nrn. 2 und 3) gelten die nachstehenden Höchst- und 
Mindestmaße:

1. Maschenweite mindestens 44 mm,

2. Fadenstärke mindestens 0,12 mm,

3. Netzlänge höchstens 120 m,

4. Netzhöhe höchstens 7 m.

(2) 'Freitreibende Schwebsätze dürfen vorn 31. 
März 12.00 Uhr bis 15. Oktober 12.00 Uhr verwendet 
werden. “Vom 1. Juli 12.00 Uhr bis 15. September 
12.00 Uhr muß die Schnurlänge mindestens 5 m be­
tragen.

(3) 'Freitreibende Schwebsätze dürfen von Mon­
tag bis Donnerstag gesetzt werden; sie dürfen nur 
während einer Nacht gesetzt bleiben. “In der Zeit 
vom 31. März bis 31. Mai sowie vom 1. Oktober bis 
15. Oktober dürfen die Sätze frühestens um 15.00 Uhr, 
in der Zeit vom 1. Juni bis 30. September frühestens 
um 16.00 Uhr gesetzt werden.

(4) Ein Patentinhaber darf gleichzeitig höchstens 
vier Netze verwenden, die zu einem Satz zu ver­
binden sind.

§ 8

Verankerte Schwebsätze

(1) Für das verankerte Schwebnetz (Anhang II 
Nrn. 2 und 4) gelten die in § 7 Abs. 1 für das frei­
treibende Schwebnetz festgesetzten Höchst- und 
Mindestmaße.

(2) Verankerte Schwebsätze dürfen vom 10. Januar 
12.00 Uhr bis 31. März 12.00 Uhr verwendet werden; 
sie dürfen an Sonn- und Feiertagen nicht gehoben 
werden.

(3) 'Verankerte Schwebsätze sind an beiden En­
den zu verankern. “Zwischen den Sätzen ist ein Ab­
stand von mindestens 200 m einzuhalten.

(4) Ein Patentinhaber darf gleichzeitig höchstens 
vier Netze verwenden, die zu einem Satz zu verbin­
den sind.
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§ 9
Spannsätze

(1) Für den Spannsatz (Anhang II Nrn. 2 und 4) 
gelten die nachstehenden Höchst- und Mindestmaße:

1. Maschenweite mindestens 44 mm,

2. Netzlänge höchstens 100 m,

3. Satzlänge höchstens 500 m,

4. Netzhöhe höchstens 2 m.

(2) 'Spannsätze dürfen vom 10. Januar 12.00 Uhr 
bis 31. August 12.00 Uhr verwendet werden. 2In der 
Zeit vom 1. Juni 12.00 Uhr bis 31. August 12.00 Uhr 
ist den Inhabern von Patenten zum Fischen auf dem 
Hohen See das Setzen von Spannsätzen nicht ge­
stattet. 3Während der übrigen Zeit ist ihnen das 
gleichzeitige Verwenden von freitreibenden oder ver­
ankerten Schwebsätzen und Spannsätzen untersagt.

(3) 'In der Zeit vom 10. Januar 12.00 Uhr bis 31. 
März 12.00 Uhr dürfen Spannsätze an Sonn- und 
Feiertagen nicht gehoben werden. 2In der Zeit vom 
31. März 12.00 Uhr bis 31. August 12.00 Uhr dürfen 
sie nur von Montag bis Donnerstag gesetzt werden; 
spätestens bis Freitag 12.00 Uhr müssen sie aus dem 
See entnommen sein.

(4) ‘Der Spannsatz ist an beiden Enden zu ver­
ankern. 2Er ist so zu setzen, daß sich beide Satz­
enden auf der Halde befinden.

(5) Ein Patentinhaber darf gleichzeitig nicht mehr 
als einen Spannsatz verwenden.

§ 10

Forellensätze

(1) Für den Forellensatz gelten die nachstehenden 
Höchst- und Mindestmaße:

1. Maschenweite mindestens 50 mm,

2. Netzlänge höchstens 100 m,

3. Satzlänge höchstens 600 m,

4. Netzhöhe höchstens 5 m.

(2) ‘Forellensätze dürfen in der Zeit vom 15. Sep­
tember 12.00 Uhr bis 15. Juli 12.00 Uhr verwendet 
werden. "Sie dürfen an Sonn- und Feiertagen nicht 
gehoben werden.

(3) 'Die Forellensätze sind an beiden Enden zu 
verankern. 2Zwischen den Sätzen ist ein Abstand 
von mindestens 200 m einzuhalten.

(4) Ein Patentinhaber darf gleichzeitig höchstens 
sechs Netze verwenden, die zu nicht mehr als zwei 
Sätzen zu verbinden sind.

§ 11

Bodennetze

(1) Für am Boden aufstehende Netze [Bodennetze] 
(Anhang II Nrn. 2 und 5) gelten die nachstehenden 
Höchst- und Mindestmaße:

1. Maschen weite mindestens 32 mm,

2. Netzlänge höchstens 100 m,

3. Netzhöhe mindestens 2 m.

(2) Zur Durchführung gezielter Brachsenfänge 
können in der Zeit vom 21. Mai bis 31. März ab­
weichend von Absatz 1 Bodennetze mit nachstehen­
den Höchst- und Mindestmaßen verwendet werden:

1. Maschenweite mindestens 80 mm,

2. Fadenstärke mindestens 0,20 mm,

3. Netzhöhe höchstens 4 m.

(3) 'Bodennetze dürfen während des ganzen Jahres, 
nicht jedoch in der Zeit vom 5. bis 20. Mai verwen­
det werden. 2Ferner dürfen vom 1. bis 15. Dezember 
auf der Halde nur Bodennetze mit einer Maschen­
weite von mindestens 44 mm verwendet werden.

(4) ‘In der Zeit vom 1. Mai bis 30. September müs­
sen alle Bodennetze bis spätestens Samstag 11.00 Uhr 
aus dem See entnommen sein; während dieser Zeit 
dürfen sie an Sonntagen erst ab 16.00 Uhr gesetzt 
werden. 2In der Zeit vom 1. Oktober bis 30. April 
dürfen Bodennetze an Sonn- und Feiertagen nicht 
gehoben werden.

(5) Ein Patentinhaber darf gleichzeitig höchstens 
20 Bodennetze verwenden.

§ 12

Trappnetze

(1) ‘Trappnetze (Anhang II Nr. 6) dürfen nur ver­
wendet werden, wenn ihre Höhe 2 m nicht über­
steigt. 2Sie dürfen während des ganzen Jahres ver­
wendet werden und sind mindestens jeden zweiten 
Tag zu leeren.

(2) Trappnetze dürfen in Wassertiefen, die deren 
Höhe übersteigen, nicht gesetzt sein.

(3) Ein Patentinhaber darf gleichzeitig höchstens 
zwei Trappnetze verwenden.

§ 13 

Reusen

(1) ‘Reusen (Anhang II Nrn. 7 und 8) dürfen nur 
verwendet werden, wenn ihre Höhe oder ihr Durch­
messer beim ersten Reusenbügel 60 cm nicht über­
steigt. “Die Maschenweite von Garnreusen muß min­
destens 10 mm betragen. “Drahtreusen sind nicht zu­
gelassen.

(2) Reusen dürfen während des ganzen Jahres in 
beliebiger Zahl verwendet werden; sie sind min­
destens jeden zweiten Tag zu entleeren.

§ 14

Legschnüre

'Legschnüre (Anhang II Nr. 9) dürfen während 
des ganzen Jahres in unbegrenzter Zahl und mit be­
liebig vielen Anbißstellen (Angelhaken) verwendet 
werden. 2Sie sind täglich zu heben.

§ 15

Angelgeräte

(1) 'Die Angel (Anbißstelle und Schnur mit oder 
ohne Rute) darf höchstens zwei Anbißstellen (Angel­
haken) haben, die beim Fang mit natürlichen oder 
künstlichen Ködern versehen sein müssen. 2Für die 
Hegene sind höchstens fünf Anbißstellen (Angel­
haken) zulässig.

(2) 'Ein Fischer darf gleichzeitig höchstens zwei 
Angeln auslegen. 2Neben der Hegene darf gleich­
zeitig kein weiteres Angelgerät verwendet werden.

(3) Bei der Schleppfischerei dürfen insgesamt 
höchstens acht Anbißstellen (Angelhaken) verwen­
det werden.

(4) Die Angelgeräte müssen vom Fischereiaus­
übenden ständig beaufsichtigt werden.

(5) 'Die Fischerei mit Angelgeräten darf nur von 
einer Stunde vor Sonnenaufgang bis eine Stunde 
nach Sonnenuntergang ausgeübt werden. "Der Aal­
fang vom Ufer aus ist bis 24.00 Uhr gestattet.
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(6) Das Reißen (Schlenzen oder Schränzen) ist 
untersagt.

(7) Beim Fischen mit der Wurfrute (Spinnangel) 
ist von Netzen, Reusen und Legschnüren ein solcher 
Abstand einzuhalten, daß diese Geräte nicht be­
schädigt werden.

§ 16

Hamen (Senknetz)

(1) 'Der Hamen darf zum Fang von Weißfischen 
als Köderfische für den eigenen Bedarf verwendet 
werden. "Dabei dürfen nur solche Weißfische ge­
fangen werden, für die kein Schonmaß festgesetzt 
ist.

(2) Der Hamen darf eine Seitenlänge von 1 m nicht
überschreiten; die Maschenweite darf höchstens 
14 mm betragen.  9(a.

(3) Vom fahrenden Boot aus darf der Hamen nicht 
verwendet werden.

§ 17

Köderflasche

'Zum Köderfischfang für den eigenen Bedarf 
dürfen Köderflaschen verwendet werden, die mit 
dem Namen des Auslegers versehen sein müssen. 
"Der Rauminhalt der Köderflasche darf 10 Liter 
(10 Kubikdezimeter) nicht übersteigen.

§ 18

Kescher (Feumer, Schöpfbehren)

Kescher (Feumer, Schöpfbehren) dürfen nur zur 
Anlandung der gefangenen Fische verwendet werden.

Dritter Teil

F angbeschränkungen

§ 19

Schonzeiten und Schonmaße

(1)  Für die nachgenannten Fischarten gelten fol­
gende Schonzeiten und Schonmaße:

Fischart Schonzeit Schonmaß

Blaufelchen 15. Oktober bis 
10. Januar

35 cm

andere Felchen 15. Oktober bis 
10. Januar

30 cm

Aesche 1. März bis 
30. April

30 cm

Forelle 15. Juli bis 
15. September

35 cm

Seesaibling 1. November bis 25 cm
(Rötel) 31. Dezember

Hecht 1. April bis 
20. Mai

40 cm

Zander 1. April bis 
31. Mai

40 cm

Barsch 5. Mai bis 
20. Mai

—

Karpfen — 25 cm
Schleie — 20 cm
Aal — 40 cm

(2) 'Die Schonzeiten beginnen und enden am an­
gegebenen Tag jeweils um 12.00 Uhr. "Als Schonmaß 
gilt der Abstand von der Kopfspitze bis zum Ende
der zusammengelegten Schwanzflosse.

(3) Mit Sportfischergeräten, Reusen und Trapp­
netzen gefangene untermaßige oder während der 
Schonzeit gefangene Fische sind unverzüglich mit 
aller Sorgfalt in den See zurückzusetzen.

(4) Gefangene Weißfische, für die kein Schonmaß 
festgesetzt ist, sind anzulanden.

(5) Der Fischer muß bei der Ausübung des Fisch­
fangs mit Sportfischergeräten, Reusen und Trapp­
netzen geeignete Hilfsmittel zur genauen Feststel­
lung der Schonmaße mit sich führen.

(6) Während der Schonzeiten darf der Fischfang 
nur ausgeübt werden

1. zum Zwecke der Laichgewinnung (Laichfischfang) 
mit schriftlicher Genehmigung des Landratsamtes 
Lindau (Bodensge), nach Maßgabe der §§23 bis 
26 oder

2. zu wissenschaftlichen oder zu Zwecken der Fisch­
hege durch die Bediensteten der Staatlichen Fisch­
brutanstalt Nonnenhorn unter Mitwirkung des 
Staatlichen Fischereiaufsehers.

§ 20

Verwendung von Köderfischen

Lebende Köderfische dürfen nur am Maul ange­
hängt werden.

§ 21

Örtliche Verbote

(1) Zur Förderung von Hege- und Zuchtmaßnah­
men, zum Schutz des Fischbestandes, bei Vorliegen 
besonderer fischereilicher Verhältnisse, insbesondere 
bei Störung des biologischen Gleichgewichts, oder 
aus fischereiwirtschaftlichen Gründen kann  das 
Landratsamt Lindau (Bodensee) durch Anordnung 
für den Einzelfall die Ausübung des Fischfangs in 
bestimmten Gebieten zeitweise beschränken oder 
untersagen.

(2) In dem Teil des Bodensees, der zwischen dem 
Eisenbahndamm und der Landtorbrücke in der 
Großen Kreisstadt Lindau (Bodensee) gelegen ist, 
ist das Fischen mit Netzen aller Art und mit Reusen, 
der Köderfischfang mit Senknetzen ausgenommen, 
untersagt.

§ 22

Massenfänge von Felchen

(1) 'Bei Massenfängen von Felchen in freitreiben­
den oder verankerten Schwebsätzen (50 kg oder 
mehr je Patentinhaber und Tag) kann das Land­
ratsamt Lindau (Bodensee) nach Maßgabe der Be­
schlüsse des von den Anliegerstaaten gebildeten 
Sonderausschusses

1. die zulässige Zahl der Netze (§ 7 Abs. 4, § 8 Abs. 4, 
§ 9) von vier auf drei verringern,

2. zusätzliche Schontage pro Woche einführen und

3. die Schnurlänge der Schwebnetze festlegen.

2Diese Maßnahmen können miteinander verbunden 
werden. "Bei allen Anordnungen ist deren Geltungs­
dauer festzulegen. 2 * 4Zur Begrenzung von Massen­
fängen getroffene Anordnungen sind aufzuheben, 
wenn der Fangertrag je Netz und Tag auf 5 kg ab­
sinkt.

(2) Bei Massenfängen von Felchen in Spannsätzen, 
die die Nachhaltigkeit des Fangertrages gefährden 
können, kann das Landratsamt Lindau (Bodensee) 
zur Sicherung des Bestandes durch Anordnung für 
den Einzelfall die zulässige Gesamtlänge der Spann­
sätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 3) verringern und Beschrän­
kungen nach Absatz 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3 verfügen.
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Vierter Teil

Besondere Vorschriften 
für den Laichfischfang

§ 23

Allgemeines

(1) ‘Der Laichfischfang auf Fische, die den Vor­
schriften über Schonzeiten und Schonmaße (§ 19) 
unterliegen, darf erst ausgeübt werden, wenn er vom 
Landratsamt Lindau (Bodensee) freigegeben worden 
ist. “Ordnet das Landratsamt Lindau (Bodensee) 
zum Schutz des Fischbestandes die Beendigung des 
Laichfischfangs an, so ist dieser sofort einzustellen. 
“Beginn und Ende des Laichfischfangs werden durch 
den Staatlichen Fischereiaufseher bekanntgegeben. 
‘Der Laichfischfang auf Blaufelchen und auf Gang­
fische darf nicht am selben Tag ausgeübt werden.

(2) Eine Genehmigung zur Ausübung des Laich­
fischfangs (§19 Abs. 6 Nr. l) ist widerruflich und 
unter der Auflage zu erteilen, daß das gewonnene 
Fortpflanzungsmaterial an eine vom Landratsamt 
Lindau (Bodensee) bestimmte Fischbrutanstalt zu 
übergeben ist.

§ 24

Laichfischfang auf Blaufelchen

(1) ‘Für den Laichfischfang auf Blaufelchen sind 
freitreibende Schwebsätze (§ 7) zu verwenden. “Die 
Schnurlänge der Schwebnetze darf höchstens 5 m 
betragen. “An jedem Netz müssen mindestens vier 
Bauchen in gleichen Abständen angebracht werden. 
‘Das Landratsamt Lindau (Bodensee) kann Ab­
weichungen von der Schnurlänge und von der zu­
lässigen Netzzahl (§ 7 Abs. 4) anordnen, wenn die 
ordnungsgemäße Ausübung des Laichfischfangs dies 
erfordert.

(2) Jedes Boot, von dem aus der Laichfischfang 
auf Blaufelchen ausgeübt wird, muß mit mindestens 
zwei Personen besetzt sein, die Gewähr für die 
ordnungsgemäße  Ausübung  des  Laichfischfangs 
bieten.

§ 25

Laichfischfang auf andere Felchen

(1) ‘Für den Laichfischfang auf Gangfische dürfen 
Spannsätze (§9) und Bodennetze (§11) verwendet 
werden; abweichend von §11 Abs. 4 Satz 2 dürfen 
Bodennetze in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. April 
auch an Sonn- und Feiertagen gehoben werden. 
“Das Landratsamt Lindau (Bodensee) kann Ab­
weichungen von der zulässigen Netzzahl (§ 9 Abs. 1, 
§ 11 Abs. 5) und Maschenweite (§ 9 Abs. 1, § 11 Abs. 1 
und 3) anordnen, wenn die ordnungsgemäße Aus­
übung des Laichfischfangs dies erfordert.

(2) 'Für den Laichfischfang auf Sandfelchen darf 
nur ein Sandfelchensatz (Anhang II Nr. 10) verwen­
det werden. “Für den Sandfelchensatz gelten die 
nachstehenden Höchst- und Mindestmaße:

1. Maschenweite mindestens 50 mm,

2. Satzlänge höchstens 100 m,

3. Netzhöhe höchstens 5 m.

“Der Sandfelchensatz ist an beiden Enden zu ver­
ankern, wobei sich die uferseitige Verankerung in 
einer Wassertiefe von höchstens 5 m befinden muß.

§26  ‘ - 

Laichfischfang auf andere Fische

'Gefangene laichreife Forellen und Hechte sowie 
das Fortpflanzungsmaterial der während der Schon­

zeit gefangenen Gangfische und Sandfelchen sind 
der vom Landratsamt Lindau (Bodensee) bestimmten 
Fischbrutanstalt zu übergeben. “Nach der Gewin­
nung des Fortpflanzungsmaterials sind die Fische 
dem Fischereiausübenden zurückzugeben.

Fünfter Teil

Fischereiaufsicht

§ 27

Überwachung,
Zusammenarbeit der Fischereiaufseher

(1) 'Die Einhaltung der Vorschriften dieser Ver­
ordnung wird insbesondere durch den Staatlichen 
Fischereiaufseher überwacht. “Die Überwachung er­
streckt sich auch auf die Fischer und Fischhänd­
ler. “Die Befugnisse des Staatlichen Fischereiauf­
sehers richten sich nach den besonderen gesetzlichen 
Bestimmungen.

(2) ‘Hat der Staatliche Fischereiaufseher bei Fi­
schern, die nicht Deutsche im Sinne des Art. 116 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch­
land sind, Fanggeräte oder Fische sichergestellt oder 
beschlagnahmt, so verständigt er hiervon unver­
züglich den Fischereiaufseher desjenigen Staates, 
dem der Fischer angehört. “Anderweitige gesetzliche 
Verpflichtungen bleiben unberührt.

Sechster Teil

Übergangs- und Schlußvorschriften, 
Ordnungswidrigkeiten

§ 28

Aufbrauchfristen für Fanggeräte

'Für den Forellensatz (§ 10) dürfen Netze mit einer 
Höhe von mehr als 5 m noch bis zum 31. März 1983 
verwendet werden, sofern sie vor dem l.Juli 1978 
durch den Staatlichen Fischereiaufseher plombiert 
worden sind. “Für den Spannsatz (§ 9) dürfen Netze 
mit einer Maschenweite von mindestens 38 mm noch 
bis zum 31. März 1983 verwendet werden, sofern sie 
vor dem 15. März 1980 durch den Staatlichen Fi­
schereiaufseher plombiert worden sind. “Bis zum 
31. März 1983 dürfen auf der Halde vom 1. bis 15. De­
zember noch Bodennetze (§ 11) mit einer Maschen­
weite von mindestens 38 mm verwendet werden.

§ 29

Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 101 Nr. 4 des Fischereigesetzes für Bay­
ern kann mit Geldbuße belegt werden, wer

1. entgegen § 3 nicht zugelassene Fanggeräte ver­
wendet,

2. entgegen § 4 Abs. 1 Netze und Reusen verwendet, 
die nicht oder nicht ordnungsgemäß plombiert 
worden sind,

3. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Netze und Reusen nach 
der Plombierung einer Behandlung unterzieht, 
die geeignet ist, die Maschenweite zu verändern,

4. Netze oder Legschnüre verwendet, die nicht nach 
§ 4 Abs. 5 gekennzeichnet sind,

5. entgegen § 5 in, auf oder an dem Bodensee Fang­
geräte gebrauchsfertig mitführt,
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6. Fanggeräte verwendet, die nach ihrer Beschaf­
fenheit, Anzahl oder Verwendungsart den An­
forderungen der §§ 7 bis 18 nicht entsprechen 
oder solche Geräte entgegen diesen Vorschriften 
nicht innerhalb der festgesetzten Zeiten verwen­
det, setzt, hebt oder entleert,

7. entgegen § 15 Abs. 4 seine Angelgeräte nicht stän­
dig beaufsichtigt,

8. entgegen § 19 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 während 
der Schonzeit den Fischfang auf eine geschonte 
Fischart ausübt oder entgegen § 19 Abs. 3 ge­
fangene untermaßige oder während der Schon­
zeit gefangene Fische nicht unverzüglich in den 
See zurücksetzt oder entgegen § 19 Abs. 4 gefan­
gene Weißfische nicht anlandet,

9. entgegen § 19 Abs. 5 keine geeigneten Hilfsmittel 
bei der Ausübung des Fischfangs mit sich führt,

10. entgegen § 20 lebende Köderfische an anderen 
Stellen als dem Maul anhängt,

11. entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach 
§ 21 Abs. 1 in dem durch die Anordnung be­
stimmten und nach außen deutlich abgrenzbaren 
Gebiet zu verbotener Zeit den Fischfang ausübt 
oder entgegen § 21 Abs. 2 in dem dort bezeichne- 
ten Gebiet zum Fischfang nicht zugelassene Netze 
oder Reusen verwendet,

12. einer vollziehbaren Anordnung nach § 22 Abs. 1 
Satz 1 oder Abs. 2 zur Begrenzung von Massen­
fängen von Felchen zuwiderhandelt,

13. entgegen § 23 Abs. 1 Satz 1 den Laichfischfang 
ausübt, .

14. einer Vorschrift oder einer vollziehbaren Anord­
nung

a) nach § 24 über den Laichfischfang auf Blau- 
felchen,

b) nach § 25 über den Laichfischfang auf andere 
Felchen oder

c) nach § 26 über den Laichfischfang auf andere 
Fische

zuwiderhandelt.

§30

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1982 in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Aus­
übung der Fischerei im Bodensee (Bodenseefischerei-

VW j ■

Verordnung — BoFiV) vom 13. August 1979 (GVB1 
S. 277), geändert durch Verordnung vom 15. Januar 
1981 (GVB1 S. 16), außer Kraft.

München, den 1. September 1981

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Dr. Hans Eisenmann, Staatsminister

Anhang I

Tabelle
zur Berechnung der Netzhöhe 
nach Anzahl der Maschen

Netzhöhe Maschenweite Anzahl der
höchstens in mm Maschen

2 m 32 34
35 31
38 28
41 26
44 25
47 23
50 22
53 21
56 20
59 19
62 18
65 17
68 16
74 15
80 14
86 13
92 12
98 11

4 m 80 27
100 22
110 20
120 18

5 m 50 54
55 49
60 46

7 m 44 85
46 81
48 78

jlUfj.
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Anhang II

Nummer 1

Schematische Darstellung des Seebodens bei mittlerem Wasserstand

Hochseefischerei 4 -> Haldenfischerei

Nummer 2

Benennung der einzelnen Teile eines Kiemennetzes 
(Maschenreihe, Maschenschenkel, Schnur)

Flosse
Oberähre, mit eingearbeiteten 
Kunststoffschwimmern, voll 
oder hohl (spez, Gewicht < 1)

Unterähre: Bleileine oder 
PVC-Leine (spez. Gewicht > 1)
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Nummer 3

Freitreibender Schwebsatz mit 3 Netzen 

(pro Satz sind höchstens 4 Netze zulässig)

(noch Anhang II)

Nummer 4

Verankerter Schwebsatz, Forellensatz oder Spannsatz mit 3 Netzen

(Die drei Sätze unterscheiden sich voneinander durch die Art der Netze [Maschenweite, Länge und Höhe] 
sowie die Anzahl der Netze, die pro Satz zugelassen sind)

Bauchen

Anker

''.

-

•

= = =

ZZZIZT-l



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/1981 401

Nummer 5

Bodennetze an der Halde mit Kehr

(noch Anhang II)

Bauche Bauche

Nummer 6

Trappnetz
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Nummer 7

(noch Anhang II)

Einzelne Aalreuse mit Flügeln und Leitgarn

Nummer 8

Aalreusensatz

Bauche  .  .  •  Bauche

Verankerung  Reuse  Leitgarn  Reuse  Reuse Leitgarn  Reuse  Verankerung
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Nummer 9

(noch Anhang II)

Legschnüre

Schwebschnur auf Hechte und Aale

Bauche  Bauche

Grundschnur auf Aale und Trüschen

Bauche  Bauche

r ;* m

Nummer 10

Verankerter Sandfelchensatz 

(zum Fang von Sandfelchen in der Laichzeit)
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Zulassungs-, Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung 

für den mittleren bautechnischen 
Verwaltungsdienst der Fachgebiete 
Straßenbau (Straßenmeister) und 
Wasserwirtschaft (Flußmeister) 

in Bayern 
(ZAPO/mtD)

Vom 7. September 1981

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 
Satz 2 Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes 
(EayBG) erläßt das Bayerische Staatsministerium 
des Innern im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen und dem Landesper­
sonalausschuß folgende Verordnung:

Inhaltsübersicht

Abschnitt I 

Allgemeine Vorschriften

§ 1  Geltungsbereich 

§ 2  Befähigung für die Laufbahn

Abschnitt II

Zulassung

§ 3  Zulassung zum Vorbereitungsdienst 

§ 4  Rechtsstellung während des Vorbereitungsdienstes

Abschnitt III

Ausbildung

§ 5  Ziel des Vorbereitungsdienstes
§ 6  Dauer des Vorbereitungsdienstes

§ 7  Durchführung des Vorbereitungsdienstes

Abschnitt IV

Prüfung

§ 8  Allgemeines
§ 9  Zulassung zur Prüfung
§ 10  Prüfungsamt

§ 11  Prüfungsausschuß und Prüfer
§ 12  Durchführung der Prüfung

§ 13  Feststellung des Prüfungsergebnisses
§ 14  Platzziffer

§ 15  Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
§ 16  Wiederholung der Prüfung

Abschnitt V

Schlußbestimmungen

§ 17  Übergangsbestimmungen 
§ 18  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Abschnitt I

Allgemeine Vorschriften

§l

Geltungsbereich

'Diese Verordnung regelt Zulassung, Ausbildung 
und Prüfung der Laufbahnbewerber des mittleren 
bautechnischen Verwaltungsdienstes der Fachgebie­
te Straßenbau (Straßenmeister) und Wasserwirt­

schaft (Flußmeister) in Bayern. 2Sie gilt für den Ge­
schäftsbereich des Staatsministeriums des Innern so­
wie für die Gemeinden und Landkreise.

§2

Befähigung für die Laufbahn

Die Befähigung für die Laufbahn des mittleren 
bautechnischen Verwaltungsdienstes der Fachgebie­
te Straßenbau oder Wasserwirtschaft erwirbt, wer

1 mindestens den Hauptschulabschluß besitzt und in 
der Fachrichtung Bautechnik die Abschlußprüfung 
an einer öffentlichen oder staatlich anerkannten 
Technikerschule im Bundesgebiet oder eine vom 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus als 
gleichwertig anerkannte Prüfung außerhalb des 
Bundesgebietes mit Erfolg abgelegt,

2. den Vorbereitungsdienst nach Abschnitt III abge­
leistet und

•'  -  (O.l

3. die Anstellungsprüfung nach Abschnitt IV bestan­
den
hat.

Abschnitt II

Zulassung

§3

Zulassung zum Vorbereitungsdienst

(1) Zum Vorbereitungsdienst kann zugelassen wer­
den, wer

1. das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,

2. nach seinen charakterlichen, geistigen und körper­
lichen Anlagen erwarten läßt, daß er den besonde­
ren Anforderungen dieser Laufbahn entsprechen 
wird,

3. die gemäß § 2 Nr. 1 vorgeschriebene Prüfung be­
standen hat.

(2) ‘Über die Zulassung entscheidet die zuständige 
Ernennungsbehörde (Art. 13 BayBG). 2Die oberste 
Ausbildungsbehörde (§ 7 Abs. 1) ist von der Zulas­
sung zu unterrichten.

§4

Rechtsstellung
während des Vorbereitungsdienstes

Der zum Vorbereitungsdienst zugelassene Bewer­
ber wird je nach dem gewählten Fachgebiet unter 
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf 
zum „Straßenmeisteranwärter“ oder „Flußmeister­
anwärter“ ernannt.
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Abschnitt III

Ausbildung

§5

Ziel des Vorbereitungsdienstes

‘Während des Vorbereitungsdienstes soll der An­
wärter soweit mit den Aufgaben seines Fachgebietes 
vertraut gemacht werden, daß er nach bestandener 
Anstellungsprüfung vielseitig verwendbar ist, ver­
antwortlich tätig werden und nach entsprechender 
Bewährung die Leitung einer Straßenmeisterei oder 
Autobahnmeisterei, beziehungsweise einer Flußmei- 
sterstelle oder eines Aufsichtsbezirkes für die techni­
sche Beaufsichtigung der Gewässer übernehmen 
kann. "Daneben soll er die Befähigung zur Ausbil­
dung von Auszubildenden im Sinne des § 20 des Be­
rufsbildungsgesetzes erwerben.

§6

Dauer des Vorbereitungsdienstes

(1) ‘Der Vorbereitungsdienst dauert 24 Monate. 2Zei- 
ten einer beruflichen Tätigkeit können, soweit sie für 
die spätere berufliche Aufgabenerfüllung förderlich 
sind, auf Antrag bis zu acht Monaten auf die Ausbil­
dungsabschnitte I und II angerechnet werden. 3Als 
förderlich sind Tätigkeiten anzusehen, die nach der 
Gesellenprüfung im Aufgabenfeld des Straßen- bzw. 
Flußmeisterdienstes ausgeübt wurden. ‘Über den 
Antrag entscheidet die Ernennungsbehörde im Be­
nehmen mit der obersten Ausbildungsbehörde (§ 7 
Abs. 1).

(2) Der Erholungsurlaub des Anwärters ist so zu le­
gen, daß kein Lehrgang versäumt und in keinem 
Ausbildungsabschnitt das Ausbildungsziel gefährdet 
wird.

(3) ‘Urlaub aus anderen Anlässen und Krankheits­
zeiten werden nicht auf den Vorbereitungsdienst an-
gerechnet, soweit sie insgesamt zwei Monate über­
steigen. sDie Ernennungsbehörde kann im Einver­
nehmen mit der obersten Ausbildungsbehörde zur 
Vermeidung von Härten Ausnahmen zulassen.

(4)  ‘Hat der Anwärter das Ziel eines Ausbildungsab­
schnittes nicht erreicht, so kann die Ernennungsbe­
hörde im Einvernehmen mit der obersten Ausbil­
dungsbehörde die Ausbildungszeit und den Vorberei­
tungsdienst verlängern. 2Der Vorbereitungsdienst 
soll jedoch nicht verlängert werden, wenn der An­
wärter aus Gründen, die er zu vertreten hat, die Zu­
lassungsvoraussetzungen nach § 9 Abs. 1 nicht erfüllt, 
oder trotz Aufforderung den Antrag auf Zulassung 
zur Anstellungsprüfung nicht fristgerecht stellt.

§7

Durchführung des Vorbereitungsdienstes

(1) 'Oberste Ausbildungsbehörde für alle Anwärter 
ist die Oberste Baubehörde im Staatsministerium des 
Innern. "Sie regelt die Durchführung des Vorberei­
tungsdienstes. "Im Benehmen mit dem Prüfungsaus­
schuß (§ 11) stellt sie Rahmenausbildungspläne für 
die beiden Fachgebiete auf. 4Sie sorgt für die Durch­
führung gemeinsamer Lehrveranstaltungen.

(2) ‘Die Ernennungsbehörden überwachen die Aus­
bildung der Anwärter. "Sie stellen nach Maßgabe des 
Rahmenplanes Ausbildungspläne auf und weisen da­
nach die Anwärter den Ausbildungsstellen — wenn 
diese außerhalb ihres Dienstbereiches liegen, im Ein­
vernehmen mit den beteiligten Behörden — zu. "Sie 
veranlassen die Zuweisung zu Lehrgängen.

(3) ‘Ausbildungsstellen sind die Behörden und Stel­
len, denen ein Anwärter zugewiesen ist. "Sie bilden 
die Anwärter praktisch und theoretisch aus und füh­
ren die Ausbildungsnachweise. "Bei der Ausbildungs­
stelle ist ein Ausbildungsleiter zu bestimmen, der die 
Ausbildung im einzelnen lenkt und überwacht. 4Er 
soll Beamter des mittleren oder gehobenen bautech­
nischen Verwaltungsdienstes sein.

(4) 'Die Leiter der Ausbildungsstellen, die Ausbil­
dungsleiter und die sonstigen mit der Ausbildung be­
trauten Personen sind Vorgesetzte des Anwärters. 
"Die Zuständigkeit der Dienstvorgesetzten und Vor­
gesetzten im Bereich der Ernennungsbehörde des An­
wärters bleibt unberührt.

(5) Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst gliedert 
sich in folgende Ausbildungsabschnitte:

Ausbildungs­
abschnitt

Fachgebiet
Straßenbau

Fachgebiet
Wasserwirtschaft

i Einführung in die Aufgaben 
der Straßenbauverwaltung 
Regeldauer: 3 Monate

Einführung in die Aufgaben der 
Wasserwirtschaftsverwaltung 
Regeldauer: 3 Monate

ii Baupraxis, Unterhaltungs­
und Betriebsdienst bei einem 
Straßenbauamt 
Regeldauer: 8 Monate

Grundausbildung in der tech­
nischen  Beaufsichtigung  der 
Gewässer bei einem Wasser­
wirtschaftsamt 
Regeldauer: 6 Monate

in Baupraxis, Unterhaltungs­
und Betriebsdienst bei einer 
Autobahndirektion 
Regeldauer: 6 Monate

Ausbildung in Technik und 
Baupraxis bei einem Wasser­
wirtschaftsamt 
Regeldauer: 8 Monate

IV V erwaltungspraxis 
Regeldauer: 3 Monate

Verwaltungspraxis 
Regeldauer: 3 Monate

V Lehrgänge
Regeldauer: 4 Monate

Lehrgänge
Regeldauer: 4 Monate
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Abschnitt IV

Prüfung

§8

Allgemeines

(1) ‘Die Prüfung ist Anstellungsprüfung im Sinne 
des § 21 der Laufbahnverordnung. “Sie dient der 
Feststellung, ob der Bewerber nach seinen fachlichen 
und allgemeinen Kenntnissen und Fähigkeiten, sei­
nen Leistungen und nach seiner Persönlichkeit die 
Eignung zum Straßen- oder Flußmeisterdienst be­
sitzt.

(2) Für die Prüfung gelten die Vorschriften der All­
gemeinen Prüfungsordnung (APO) in der jeweils gel­
tenden Fassung, soweit sich aus den nachfolgenden 
Bestimmungen nichts anderes ergibt.

(3) ‘Die Prüfung wird vom Staatsministerium des 
Tnnern (Oberste Baubehörde) durchgeführt. -Prü­
fungsstichtag, Zeit und Ort der Prüfung und die Mel­
determine  werden  alljährlich  im  „Bayerischen 
Staatsanzeiger“ bekanntgemacht.

§9
Zulassung zur Prüfung

(1) Zur Prüfung wird zugelassen, wer bis zum Prü­
fungsstichtag den Vorbereitungsdienst ordnungsge­
mäß erfüllt und mit Erfolg an der theoretischen und 
praktischen Ausbildung teilgenommen hat.

(2) ‘Uber die Zulassung zur Prüfung entscheidet 
das Prüfungsamt (§ 10). “Ablehnende Entscheidungen 
bedürfen der Zustimmung des Prüfungsausschusses 
(§ 11).

§ 10

Prüfungsamt

'Die Oberste Baubehörde ist Prüfungsamt (§ 10 
APO). “Das Prüfungsamt hat außer den ihm in dieser 
Verordnung sonst übertragenen Aufgaben

1. die Prüfer für die Bewertung der schriftlichen 
Prüfungsarbeiten und für die mündliche Prüfung 
zu bestellen,

2. die Prüfung vorzubereiten, nach den Vorschlägen 
des Prüfungsausschusses die Entwürfe der Prü­
fungsaufgaben einzuholen und das Prüfungsergeb­
nis festzustellen,

3. für die vertrauliche Behandlung der Prüfungsauf­
gaben zu sorgen,

4. über Anträge auf Prüfungsvergünstigungen zu 
entscheiden,

5. die schriftliche Prüfung durch geeignete Auf­
sichtspersonen überwachen zu lassen,

6. die Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses 
über die Prüfungstermine, die Zusammensetzung 
der Prüfungsausschüsse und das Ergebnis der Prü­
fung (§11 Abs. 1 Buchst, c und h APO) zu unter­
richten,

7. die Vergütungen für die Prüfer festzusetzen und 
zur Zahlung anzuweisen.

§11
Prüfungsausschuß und Prüfer

(1) Die Prüfung wird durch den Prüfungsausschuß 
für den mittleren bautechnischen Verwaltungsdienst 
abgenommen.

(2) Das Staatsministerium des Innern bestellt den
Prüfungsausschuß auf drei Jahre.

(3) 'Der Prüfungsausschuß besteht aus einem Be­
amten des höheren bautechnischen Verwaltungs­
dienstes als Vorsitzenden und je einem Beamten des 
höheren, des gehobenen und des mittleren bautechni­
schen Verwaltungsdienstes aus jedem Fachgebiet. 
“Davon kann ein Beamter aus jedem Fachgebiet auch 
dem nichtstaatlichen bautechnischen Verwaltungs­
dienst angehören. “Für jedes Mitglied des Prüfungs­
ausschusses ist ein Vertreter zu bestellen. ‘Ergibt sich 
bei Abstimmungen Stimmengleichheit, so gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

(4) Der Prüfungsausschuß wacht darüber, daß in 
allen Fachgebieten gleiche Anforderungen gestellt 
und gleiche Maßstäbe bei der Beurteilung der Prü­
fungsarbeiten angelegt werden.

(5) 'Die drei Mitglieder aus dem jeweiligen Fachge­
biet sind als Fachausschuß für die Angelegenheiten 
ihres Fachgebietes entscheidungsberechtigt, soweit 
nicht nach Absatz 4 der Prüfungsausschuß zuständig 
ist. “Den Vorsitz führt der Beamte des höheren bau­
technischen  Verwaltungsdienstes.  1 2 3Die  Fachaus­
schüsse schlagen dem Prüfungsamt die Prüfer für die 
schriftliche und mündliche Prüfung vor, wählen die 
Prüfungsarbeiten für ihre Fachgebiete aus und be­
stimmen die zugelassenen Hilfsmittel. ‘Der Vorsit­
zende des Prüfungsausschusses kann sich an ihren 
Sitzungen stimmberechtigt beteiligen. r'Den Stichent­
scheid nach § 19 Abs. 2 APO trifft stets der Vorsitzen­
de des Fachausschusses.

(6) 'Beratung und Abstimmung des Prüfungsaus­
schusses und der Fachausschüsse sind nicht öffent­
lich. “Die Ausschüsse können Personen, die mit Aus- 
bildungs- und Prüfungsangelegenheiten befaßt sind, 
zu ihren Sitzungen zuziehen.

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und der 
Fachausschüsse sind bei ihrer Tätigkeit unabhängig 
und an Weisungen nicht gebunden.

§ 12 ,.q 

Durchführung der Prüfung

(1) ‘Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen 
und einem mündlichen Teil. “Sie erstreckt sich über 
die in Anlage 1 und 2 aufgeführten Prüfungsfächer 
mit dem dort aufgeführten Prüfungsstoff.

(2) ‘Die schriftlichen Prüfungen umfassen insge­
samt 24 Stunden Prüfungszeit. “Die Bearbeitungszeit 
beträgt bei sechs Aufgaben je zwei Stunden und bei 
drei Aufgaben je vier Stunden. “Der Prüfungsaus­
schuß kann bestimmen, daß Prüfungsaufgaben ge­
stellt werden, die sich über den Stoff mehrerer Prü­
fungsfächer erstrecken.

(3) 'Die mündliche Prüfung findet im Anschluß an 
die schriftliche Prüfung statt. “Sie besteht aus einem 
Prüfungsgespräch.

(4) ‘In dem Prüfungsgespräch wird jeder Prü­
fungsteilnehmer eine Stunde lang von drei Prüfern 
gemeinsam geprüft. “Mehr als drei Prüfungsteilneh­
mer dürfen nicht gleichzeitig geprüft werden. 3Im 
Prüfungsgespräch können neben Fragen aus dem 
aufgeführten Prüfungsstoff auch Fragen gestellt 
werden, die ein Urteil darüber erlauben, ob der Prü­
fungsteilnehmer mit den allgemeinen Fragen des 
staatsbürgerlichen Lebens vertraut ist und eine an­
gemessene Allgemeinbildung besitzt. ‘Auftreten und 
Sprachgewandtheit werden mit bewertet.

§ 13

Feststellung des Prüfungsergebnisses

(1) Zur Feststellung des Ergebnisses der schriftli­
chen Prüfung wird die Summe der gemäß § 25 APO 
ermittelten Noten aus sämtlichen Arbeiten des Prü-
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fungsteilnehmers gebildet, wobei die Noten der zwei­
stündigen Arbeiten einfach, die der vierstündigen 
zweifach zählen (zwölf Wertungen).

(2) Die Note der mündlichen Prüfung zählt vierfach 
(vier Wertungen).

(3) ‘Das Prüfungsamt ermittelt für jeden Prüfungs­
teilnehmer die Gesamtnote, indem die Notensummen 
der schriftlichen und der mündlichen Prüfung zu­
sammengezählt und durch sechzehn geteilt werden. 
JDie Gesamtprüfungsnote wird auf zwei Dezimalstel­
len berechnet. “Für die Zuordnung der Notenstufe ist 
§ 26 Abs. 5 APO maßgebend.

(4) Der Prüfungsteilnehmer hat die Prüfung nicht 
bestanden, wenn seine Gesamtprüfungsnote schlech­
ter als „ausreichend“ (Note 4,50) ist.

§ 14

Platzziffer

(1) Das Prüfungsamt legt für jedes Fachgebiet ein 
Platzziffernverzeichnis an und trägt die Prüfungs­
teilnehmer in der Reihenfolge ihrer Gesamtprü­
fungsnote ein.

(2) Werden Prüfungsarbeiten erst nach Feststel­
lung der Platzziffern gefertigt (§ 30 Abs. 2 Buchst, b 
APO), so erhält der Prüfungsteilnehmer die Platz­
ziffer des nächstvoranstehenden Prüfungsteilnehmers 
mit dem Zusatz „a“.

§ 15
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses

(1) Das Prüfungsamt stellt über das Bestehen der 
Prüfung ein Zeugnis aus.

(2) In einer Beilage werden die Einzelnoten der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfung, die No­
tensummen und die Gesamtprüfungsnote, in einer 
weiteren Beilage die Platzziffer mitgeteilt.

(3) Ist die Prüfung nicht bestanden, so stellt das 
Prüfungsamt die Bescheinigung nach § 29 Abs. 3 
APO aus.

§ 16

Wiederholung der Prüfung

(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht be­
standen haben oder deren Prüfung als nicht bestan­

den gilt, können die Prüfung nur einmal, und zwar 
zum nächsten Prüfungstermin wiederholen.

(2) Für Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung zur 
Verbesserung ihrer Note oder ihrer Platzziffer wie­
derholen wollen, gilt § 33 APO.

Abschnitt V

Schlußbestimmungen

§ 17

Übergangsbestimmungen

'Die Anwärter des Prüfungsjahrganges 1982 wer­
den nach den bisherigen Vorschriften ausgebildet 
und geprüft. ‘Soweit Anwärter an der Prüfung 1982 
nicht oder erfolglos teilnehmen, bestimmen sich die 
weitere Ausbildung und Prüfung nach den Vor­
schriften dieser Verordnung. “Auch wer an der Prü­
fung 1983 zur Verbesserung der Note oder Platzziffer 
teilnimmt, legt die Prüfung nach den Vorschriften 
dieser Verordnung ab.

§ 18

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1981 in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt unbeschadet des § 17 die Zulas- 
sungs-, Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den 
mittleren  bautechnischen  Verwaltungsdienst  der 
Fachgruppen Straßenbau (Straßenmeister) und Was­
serbau (Flußmeister) in Bayern (ZAPO/mtD) vom 
9. Oktober 1969 (GVB1 S. 342), geändert durch Ver­
ordnung vom 2. Januar 1979 (GVB1 S. 5), außer Kraft.

München, den 7. September 1981

Bayerisches Staatsministerium des Innern

G. Tandler, Staatsminister
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Anlage 1

Fachgebiet: Straßenbau

Nr. Prüfungsfach Prüfungsstoff
Stun­
den

1
Um- und Ausbau 
von Straßen und 
Brücken

Erstellen von Plänen, Planskizzen, 
Straßenkörper, Zubehör und Nebenanlagen, 
Baugrund

2

2

Unterhalt von 
Straßen und 
Brücken

Überwachen und Warten der Straßen, Bau­
werke und Nebenanlagen,
Organisation und Durchführung des 
Winterdienstes,
Straßenwetter- und Warndienst, 
Dienstanweisungen

4

3

Baubetrieb beim 
Unterhalt von 
Straßen und 
Brücken

Einrichten und Betrieb von Arbeitsstellen, 
Arbeitseinsatz,
Bau- und Betriebsstoffe,
Geräte und Werkzeuge,
Arbeitsschutz, Unfallverhütung

4

4
Verkehrs­
sicherung

Vollzug der StVO,
Verkehrssicherung, Beschildern und Sichern 
von Arbeits- und Baustellen

4

5
Umwelt und 
Landschaft

Auswirkungen von Bau- und Unterhal­
tungsmaßnahmen auf die Umwelt,
Anlegen und Pflegen der Grünanlagen und 
Bepflanzungen,
Gewässerschutz,
Abfallbeseitigung

2

6
Bauvertrags­
wesen,
Baukosten

Vertragswesen, VOB, VOL, GNT, 
Kosten- und Mengenermittlung, 
Aufmaße, Abnahme und Abrechnung

2

7
Fachbezogene
Rechtsgebiete

Straßen- und Wegerecht,
Verkehrsrecht, Eisenbahnkreuzungsrecht, 
Landesplanungsrecht,
Baurecht, Wasserrecht, Umweltschutzrecht, 
Haftungsrecht

2

8
Beamten- und
Arbeitsrecht,
Staatsbürgerkunde

Beamten-, Arbeits-, Tarif-, Sozialversiche- 
rungs-, Personalvertretungsrecht, 
Staatsbürgerkunde

2

9 Verwaltung

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen,
Haushaltsabwicklung,
Behördenorganisation,
Dienstordnung

2

24
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Fachgebiet: Wasserwirtschaft

Anlage 2

Nr. Prüfungsfach Prüfungsstoff
Stun­
den

1

Unterhaltung, 
Pflege und Ausbau 
von Gewässern

Wasserbau an Flüssen, Bächen und Seen, 
Deiche und Schöpfwerke,
Wildbäche und deren Niederschlagsgebiete, 
Wege und kleine Brücken,
Flußausstattung,
Schutz und Verteidigung von Wasserbauten

4

2 Baubetrieb

Einrichten und Betrieb von Arbeitsstellen, 
Arbeitereinsatz,
Baugrund,
Bau- und Betriebsstoffe,
Geräte und Werkzeuge,
Arbeitsschutz,
Unfallverhütung

4

3

Technische 
Beaufsichtigung 
der Gewässer

Gewässerkundlicher Dienst einschließlich 
Warndienste,
Zustand der Gewässer,
Anlagen in und an Gewässern, 
Schutzgebiete,
Wasserbenutzungsanlagen, 
Wassergefährdende Stoffe und Anlagen, 
Untersuchungsmethoden

4

4
Wasserversorgung,
Gewässerschutz

Grundzüge der Wasserversorgung, 
Grundzüge des Gewässerschutzes

2

5

Umwelt und Land­
schaftspflege, 
Bodenwasser­
haushalt

Auswirkung von Bau- und Unterhaltungs­
maßnahmen auf die Umwelt,
Lebendbau, Pflanzen, Gehölze,
Be- und Entwässerung

2

6
Bauvertragswesen,
Baukosten

Vertragswesen, VOB, VOL, GNT, 
Kosten- und Mengenermittlung, 
Aufmaße, Abnahme und Abrechnung

2

7
Fachbezogene
Rechtsgebiete

Wasserrecht,
Abwasserabgabenrecht,
Naturschutz-, Fischerei-, Bau-, Abfall-, 
Straßen- und Wege-, Wasser- und Boden­
verbandsrecht,
Haftungsrecht

2

8
Beamten- und
Arbeitsrecht,
Staatsbürgerkunde

Beamten-, Arbeits- und Tarif-, Sozialver- 
sicherungs-, Personalvertretungsrecht, 
Staatsbürgerkunde

2

9 Verwaltung

Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen,
Haushaltsabwicklung,
Behördenorganisation,
Dienstordnung,
Liegenschaftsverwaltung

2

24
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Verordnung
zur Änderung der Verordnung zur 
Durchführung des Bayerischen 
Begabtenförderungsgesetzes

Vom 10. September 1981

Auf Grund des Art. 11 des Bayerischen Begabten­
förderungsgesetzes (BayBFG) in der Fassung der Be­
kanntmachung vom 29. September 1977 (GVB1 S. 537) 
erläßt das Bayerische Staatsministerium für Unter­
richt und Kultus im Einvernehmen mit dem Bayeri­
schen Staatsministerium der Finanzen folgende Ver­
ordnung:

§ 1

Die Verordnung zur Durchführung des Bayeri­
schen  Begabtenförderungsgesetzes  (DVBayBFG) 
vom 27. Juli 1979 (GVB1 S. 235) wird wie folgt geän­
dert:

1. In § 1 Abs. 3 wird die Textstelle „16- Juli 1979 
(BGBl I S. 1037)“ durch die Textstelle „13. Juli 1981 
(BGBl I S. 625)“ ersetzt.

2 § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird

aa) in Satz I die Zahl „570“ durch die Zahl 
„595“,

bb) in Satz 2 Nr. 1 die Zahl „50“ durch die Zahl 
„55“ und in Nr. 2 die Zahl „160“ durch die 
Zahl „180“

ersetzt;

b) nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 
eingefügt:

„(4) Ein Studierender wohnt auch dann bei 
seinen Eltern, wenn der von ihm bewohnte 
Raum im Eigentum der Eltern steht.“;

c) der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

3. § 3 Abs. 2 Satz 1 wird aufgehoben.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird

aa) in Nummer 1 die Zahl „19“ durch die Zahl 
„18“, in Nummer 2 die Zahl „13“ durch die 
Zahl „12“, in Nummer 3 die Zahl „33“ durch 
die Zahl „32“, in Nummer 4 die Zahl „13“ 
durch die Zahl „12“,

bb) in Nummer 1 die Zahl „8800“ durch die Zahl 
„9600“, in Nummer 2 die Zahl „5200“ durch 
die Zahl „5500“, in Nummer 3 die Zahl 
„15 000“ durch die Zahl „16 500“, in Num­
mer 4 die Zahl „5200“ durch die Zahl „5500“

ersetzt;

b) in Absatz 3 Satz 1 Nr. 5 werden die Worte „so­
fern dieser nicht dauernd von ihm getrennt 
lebt,“ gestrichen.

5. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 2 werden die Worte „sofern er 
nicht dauernd getrennt lebt“ durch die Worte 
„es sei denn, er befindet sich in einer nach dem 
Bayerischen  Begabtenförderungsgesetz,  dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz oder § 40 
des Arbeitsförderungsgesetzes förderungsfähi­
gen Ausbildung“ ersetzt;

b) in Absatz 1 Nr. 3 wird die Zahl „310“ durch die 
Zahl „330“ ersetzt;

c) in Absatz 4 wird die Zahl „180“ durch die Zahl 
„200“ ersetzt;

d) nach Absatz 5 wird folgender neuer Absatz 6 
eingefügt:

„(6) Leistungen nach dem Bundeskindergeld­
gesetz, Kinderzulagen aus der gesetzlichen Un­
fallversicherung sowie Kinderzuschüsse aus den 
gesetzlichen Rentenversicherungen, die nach 
§ 48 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch an den 
Studierenden ausgezahlt werden, werden voll 
auf den Bedarf angerechnet.“;

e) der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.

6. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird

aa) in Satz 1 Nr. 1 die Zahl „3130“ durch die 
Zahl „3260“ und in Nr. 2 die Zahl „2050“ 
durch die Zahl „2150“,

bb) in Satz 2 die Zahl „2050“ durch die Zahl 
„2150“

ersetzt;

b) in Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 wird in Buchstabe a die 
Zahl „310“ durch die Zahl „330“ und in Buch­
stabe b die Zahl „400“ durch die Zahl „430“ er­
setzt;

e) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Das die Freibeträge nach den Absätzen 1 
bis 3 und 6 übersteigende Einkommen der El­
tern und des Ehegatten bleibt anrechnungsfrei

1. zu 25 vom Hundert und

2. zu 10 vom Hundert für jedes Kind, für das ein 
Freibetrag nach Absatz 3 gewährt wird, höch­
stens jedoch bis zu 50 DM für das erste Kind, 
120 DM für das zweite, 180 DM für das dritte 
und jedes weitere Kind.“

7. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 
eingefügt:

„(3) Das Stipendium wird auch gewährt, so­
lange der Studierende infolge einer Erkrankung 
oder Schwangerschaft gehindert ist, die Ausbil­
dung durchzuführen, nicht jedoch über das En­
de des dritten Kalendermonats hinaus.“;

b) die bisherigen Absätze 3 mit 6 werden Absätze 4 
mit 7.

8. § 19 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Zahl „570“ durch die 
Zahl „595“ ersetzt;

b) in Absatz 3 wird das Wort „aufgerundet“ durch 
das Wort „abgerundet“ ersetzt.

9. § 20 erhält folgende Fassung:

„§ 20

Übergangsvorschrift

(1) § 4 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 1 wird die Zahl „9600“ durch die Zahl 
„10 000“ ersetzt,

2. in Nummer 2 wird die Zahl „5500“ durch die Zahl 
„5700“ ersetzt,

3. in Nummer 3 wird die Zahl „16 500“ durch die 
Zahl „17 200“ ersetzt,

4. in Nummer 4 wird die Zahl „5500“ durch die Zahl 
„5700“ ersetzt.
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(2) In § 6 Abs. 1 Nr. 3 wird die Zahl „330“ durch 
die Zahl „340“ ersetzt.

(3) § 8 wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 wird

a) in Satz 1 Nr. 1 die Zahl „3260“ durch die Zahl 
„3310“ und in Nr. 2 die Zahl „2150“ durch die 
Zahl „2180“,

b) in Satz 2 die Zahl „2150“ durch die Zahl 
„2180“

ersetzt;

2. in Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 wird in Buchstabe a die 
Zahl „330“ durch die Zahl „340“ und in Buchsta­
be b die Zahl „430“ durch die Zahl „440“ ersetzt.“

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 1981 in 
Kraft.

(2) Abweichend von Absatz 1 treten jedoch

1. § 1 Nr. 2 Buchst, a, Nr. 4 Buchst, a Doppelbuchst, bb, 
Nr. 5 Buchst, b und c, Nr. 6 Buchst, a und b sowie 
Nr. 8 Buchst, a am 1. April 1982 und

2. § 1 Nr. 9 am 1. Oktober 1983 

in Kraft.

(3) Die Änderungen in § 1 Nr. 3, Nr. 4 Buchst, a 
Doppelbuchst, aa und Buchst, b, Nr. 5 Buchst, d, Nr. 6 
Buchst, c und Nr. 8 Buchst, b sind bei den Entschei­
dungen für alle Bewilligungszeiträume zu berück­
sichtigen, die nach dem 30. September 1981 beginnen.

München, den 10. September 1981

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Prof. Hans Maier, Staatsminister
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Dritte Verordnung
zur Änderung der Tierzuchtverordnung

Vom 15. September 1981

Auf Grund von § 2 Abs. 4, § 6 Abs. 2, § 9 Abs. 2, § 14 
Abs. 5, § 18 Abs. 4 und § 20 des Tierzuchtgesetzes 
(TierZG) vom 20. April 1976 (BGBl I S. 1045) in Ver­
bindung mit § 1 der Verordnung über die Zuständig­
keit zum Erlaß von Rechtsverordnungen nach dem 
Tierzuchtgesetz vom 17. September 1976 (GVB1 S. 373) 
sowie auf Grund von Art. 12 Abs. 1 und 2 des Bayeri­
schen Tierzuchtgesetzes (BayTierZG) vom 5. August 
1977 (GVB1 S. 403) erläßt das Bayerische Staatsmini­
sterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsmini­
sterium des Innern folgende Verordnung:

§ 1

Die Verordnung über den Vollzug des Tierzucht­
rechts (Tierzuchtverordnung — TierZV) in der Fas­
sung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1980 (GVB1
S. 271) wird wie folgt geändert:

1. § 18 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Für Bullen, Eber, Hengste sowie für Schaf- 
und Ziegenböcke können jeweils ein oder mehrere 
eigene Besamungsausschüsse gebildet werden.“

2. § 18 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„'Der Besamungsausschuß besteht aus einem Be­
amten des Staatsministeriums als Vorsitzendem, 
einem Tierarzt der Veterinärverwaltung und drei 
praktizierenden Züchtern, von denen zwei einer 
anerkannten Züchtervereinigung als Mitglied an­
gehören und bei Bullen und Ebern außerdem zwei 
in ihrem Tierbestand die künstliche Besamung 
durchführen müssen.“

3. Dem § 20 wird folgender neuer Absatz 4 angefügt:

„(4) Die Landesanstalt erteilt die Besamungser­
laubnis für Hengste auf der Grundlage des vom 
Besamungsausschuß erstellten Gutachtens ohne 
Besamungstagung.“

4. § 26 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Worte „sowie die Benen­
nung nach § 27 Abs. 1 Nr. 2“ gestrichen;

b) es wird folgender neuer Satz 3 angefügt:

„"Satz 2 gilt entsprechend für eine Änderung 
der Benennung gemäß § 27 Abs. 1 Nr. 2 durch 
den Tierhalter.“

5. In § 28 Abs. 1 erhält der einleitende Satzteil folgen­
de Fassung:

„Im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß 
Art. 7 BayTierZG hat die Gemeinde jeweils anläß­
lich der allgemeinen Viehzählung“

6. § 30 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Samen darf an die in § 18 Abs. 2 Nr. 1 
Buchst, a TierZG genannten Empfänger ohne Ab­
schluß von Besamungsverträgen für solche Einzel­
besamungen geliefert werden, die im Rahmen des 
§ 29 Nr. 1, zur Verhinderung von Inzucht, aus Grün­
den der Tiergesundheit sowie im Rahmen der Ent­
wicklung der Pferdebesamung erforderlich sind.“

7. Der Vierte Teil erhält folgende Fassung:

„Vierter Teil 

Feststellung des Zuchtwertes

Abschnitt I

Einbeziehung weiterer Merkmale, 
Verfahren

§ 31

Einbeziehung weiterer Merkmale

(1) Bei Bullen wird im Rahmen der Feststellung 
des Zuchtwertes die äußere Erscheinung zusätzlich 
in den Index einbezogen (§ 5 Nr. 2 der Verordnung 
über die Körung von Bullen vom 20. August 1979, 
BGBl I S. 1477).

(2) Bei Schafböcken werden im Rahmen der 
Feststellung des Zuchtwertes die Zuchtwertteile 
Milchleistung oder Fleischleistung, bei Schafbök- 
ken der Zuchtrichtung Milch und Fleisch die 
Zuchtwertteile Milchleistung und Fleischleistung, 
ferner die Zuchtleistung, die Wollqualität oder 
Fellqualität und die äußere Erscheinung zu einem 
Index zusammengefaßt (§ 8 der Verordnung über 
die Körung von Schafböcken vom 20. August 1979, 
BGBl I S. 1494).

§ 32

Verfahren der Feststellung des Zuchtwertes 
einschließlich der Durchführung 

der Leistungsprüfungen

Das Verfahren der Feststellung des Zuchtwertes 
einschließlich der Durchführung der in Anlage 1 
genannten Leistungsprüfungen wird, soweit diese 
Verordnung keine Regelungen enthält, vom Staats­
ministerium durch Verwaltungsvorschrift näher 
geregelt und den betroffenen Behörden und Stellen 
schriftlich mitgeteilt.

Abschnitt II

Durchführung der Eigenleistungsprüfung 
für Hengste der Zuchtrichtung 

Reitpferd an Station

§ 32a

Allgemeine Regelungen

(1) 'Die Prüfung wird jährlich einmal durchge­
führt. 2Sie besteht aus einer Vorprüfung, die sich 
über eine Dauer von mindestens 100 Tagen, und aus 
einem abschließenden Leistungstest, der sich über 
eine Dauer von 3 Tagen erstreckt.
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(2) ‘Über die Ausrüstung des Reiters und des 
Pferdes entscheidet die für die Durchführung der 
Prüfung gemäß Anlage 1 zuständige Stelle (Prü­
fungsanstalt). 2Im abschließenden Leistungstest 
sind die Hengste ohne Sporen, beim Jagdgalopp 
auch ohne Peitsche zu reiten. 3Ein verletzungsbe­
dingter Reiterwechsel im abschließenden Lei­
stungstest ist zulässig.

(3) ‘Die Gewichtung der einzelnen Prüfungsteile 
und die Errechnung des Prüfungsergebnisses erge­
ben sich aus den Anlagen 3 und 4. 2Das Gesamter­
gebnis berechnet sich zur Hälfte aus dem Ergebnis 
der Vorprüfung und zur Hälfte aus dem Ergebnis 
im abschließenden Leistungstest. 3Bei beurteilendem 
Richten werden die Punkte in sinngemäßer An­
wendung des in der Anlage zur Verordnung über 
die Körung von Hengsten vom 20. August 1979 
(BGBl I S. 1490) festgesetzten Notensystems verge­
ben. ‘Das Gesamtprüfungsergebnis wird auf 2 De­
zimalstellen  errechnet;  weitere  Dezimalstellen 
bleiben außer Betracht.

(4) ‘Vierjährige — bei Arabern fünfjährige — 
Hengste sind mit einem Altersausgleich von 10 
v. H., fünfjährige und ältere — bei Arabern sechs­
jährige und ältere — Hengste sind mit einem Al­
tersausgleich von 15 v. H. zu belasten. 2Der Abzug 
errechnet sich aus dem Mittelwert der Gesamter­
gebnisse aller dreijährigen — bei Arabern aller 
vierjährigen — Hengste der Prüfungsgruppe.

(5) Hengste, die erhebliche gesundheitliche Män­
gel oder erhebliche Fehler aufweisen, sind von der 
Prüfung auszuschließen.

§ 32b

Vorprüfung

‘Die Prüfungsanstalt bewertet während der 
Vorprüfung die Leistungsmerkmale

1. Charakter (Umgänglichkeit),

2: Leistungsbereitschaft und Temperament,

3. Rittigkeit,

4. Springanlage,

5. Bewegungsablauf und

6. Allgemeines Leistungsvermögen,  insbesondere 
Härte.

2Das Ergebnis ist vor Beginn des abschließenden 
Leistungstestes festzulegen.

§ 32c

Abschließender Leistungstest

(1) ‘Die Prüfungsanstalt zieht zum abschließen­
den Leistungstest einen Beauftragten der Landes­
kommission  für  Pferdeleistungsprüfungen  in 
Bayern hinzu und bestellt für das beurteilende 
Richten 3 Richter, die im getrennten Richtverfah­
ren bewerten. 2Der abschließende Leistungstest 
setzt sich aus den in den folgenden Absätzen fest­
gelegten Teilprüfungen zusammen.

(2) ‘Geprüft werden die Grundgangarten unter 
dem Reiter mit fliegendem Start:

1. Trab über 750 m auf Zeit unter Feststellung der 
Trittzahl am Ende der Prüfungsstrecke über eine 
abgesteckte Strecke von 100 m,

2. Galopp über 1500 m auf Zeit unter Feststellung 
der Galoppsprungzahl am Ende der Prüfungs­
strecke über eine abgesteckte Strecke von 100 m,

3. Schritt über 300 m auf Zeit unter Feststellung 
der Schrittzahl am Ende der Prüfungsstrecke 
über eine abgesteckte Strecke von 100 m.

2Wird die vorgeschriebene Gangart nicht eingehal­
ten, so werden zu der benötigten Zeit je angefange­
ne fünf Sekunden fünf Strafsekunden hinzuge­
rechnet. 3Außerdem werden die Grundgangarten 
nach Kommando geritten und dabei der Bewe­
gungsablauf  auf  Regelmäßigkeit  der  Gänge, 
Raumgriff, Mechanik und Schwung geprüft.

(3) Die Prüfung der Rittigkeit (Dressurprüfung) 
erfolgt gemäß Dressuraufgabe Klasse A nach Auf­
gabenheft  zur  Leistungsprüfungsordnung  der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung.

(4) ‘Die Prüfung der Springanlage erfolgt durch

1. Freispringen in der Halle über eine Kombination 
von zwei Sprüngen,

2. Parcoursspringen, wobei ein Springparcours der 
Klasse A/Kategorie C gemäß Leistungsprüfungs­
ordnung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 
ohne Fehlerbewertung zu überwinden ist.

2Bewertet werden im Freispringen das Springver­
mögen und die Springmanier, im Parcourssprin­
gen die Springwilligkeit und die Springmanier.

(5) Die Prüfung im Gelände setzt sich aus einem 
Geländeritt  (Nummer 1),  aus  dem  Jagdgalopp 
(Nummer 2) und aus der tierärztlichen Konditions­
prüfung (Nummer 3) zusammen.

1. Der Geländeritt

erfolgt über eine Strecke von 4000 m mit festen 
Hindernissen. Die Anzahl der Sprünge beträgt 10; 
ihre Abmessungen bestimmen sich nach Klasse A 
gemäß  Leistungsprüfungsordnung  der deut­
schen Reiterlichen Vereinigung. Vorgeschrieben 
ist ein Tempo von 450 m je Minute nach stehen­
dem Start; daraus ergibt sich unter Berücksichti­
gung der Entfernung die erlaubte Zeit. Wird sie 
überschritten, so werden je angefangene 5 Se­
kunden 0,1 Strafpunkte errechnet. Bei einem 
Sturz muß der Ritt an der Stelle des Sturzes fort­
gesetzt werden, wobei die Zeit vom Sturz bis zur 
Fortsetzung des Rittes nicht berücksichtigt wird. 
Wird ein Hindernis innerhalb der Strafzone ver­
weigert, so werden beim ersten Mal 0,5 Straf­
punkte, beim zweiten Mal 1,0 Strafpunkte und 
beim dritten Mal 2,0 Strafpunkte vergeben. Ver­
weigert der Hengst dreimal an einem Hindernis, 
so hat der Reiter den Ritt durch Umreiten des 
verweigerten Hindernisses fortzusetzen. Stürzt 
der Hengst innerhalb der Strafzone eines Hinder­
nisses, so werden 1,0 Strafpunkte angerechnet. 
Bewertet werden die Manier beim Überwinden 
der Hindernisse und die Galoppade.

2. Der Jagdgalopp

erfolgt im Anschluß an den Geländeritt über eine 
Strecke von 1000 m mit fliegendem Start. Der 
Hengst ist voll auszureiten; bewertet wird die er­
reichte Zeit.

3. Die tierärztliche Konditionsprüfung

beginnt unmittelbar nach Abschluß des Jagdga­
lopps. Dabei werden die Atmungs- und Herz­
schlagfrequenz ermittelt sowie die Körperinnen- 
temperatur gemessen. Zur Beurteilung der Rege­
nerationsfähigkeit sind diese Untersuchungen in 
bestimmten Zeitabständen zu wiederholen. Vor 
Beginn des abschließenden Leistungstests sind 
diese Werte im Ruhezustand zu ermitteln.



414 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/1981

§ 32d

Zeugnisse, Leistungsklassen

(1) Nach Beendigung des abschließenden Lei­
stungstests wird das vorläufige Prüfungsergebnis 
bekanntgegeben.

(2) ‘Der Eigentümer eines an der Prüfung teil­
nehmenden Hengstes erhält von der Prüfungsan­
stalt ein Zeugnis, aus dem das Gesamtergebnis, die 
wesentlichen Einzelleistungen, die Durchschnitts­
leistungen, der Mittelwert, die Standardabwei­
chung sowie im Fall des Bestehens der Prüfung die 
Leistungsklasse ersichtlich sind. 2 3Die zuständige 
Körbehörde erhält eine Abschrift dieses Zeugnis­
ses.

(3) ‘Die Hengste, die die Prüfung bestanden ha­
ben, werden auf Grund der Mittelwerte (x) der 
Prüfungsgruppen und der Standardabweichung (s) 
in Leistungsklassen eingeteilt. aEs entspricht

1. die Leistungsklasse 1
dem Gesamtergebnis x + 1 s und besser,

2. die Leistungsklasse 2
dem Gesamtergebnis x und besser, aber schlech­
ter als x + 1 s,

3. die Leistungsklasse 3
dem Gesamtergebnis x — 1,5 s und besser, aber 
schlechter als x.

3Bei einem Gesamtergebnis schlechter als x — 1,5 s 
ist die Prüfung nicht bestanden.“
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8. Die Anlagen 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

Leistungsprüfungen

„Anlage 1

(zu § 1)

Tierart  Art der Prüfung  Durchführung der Prüfung  Sammlung und Auswertung
der Ergebnisse

Rinder  1. Eigenleistungsprüfung
(ELP) auf Fleischleistung

Staatliche Versuchsgüterverwaltung 
Grub

Landesanstalt und Staatliche 
Versuchsgüterverwaltung Grub

an Station

■ •  :■  :  • ■ K'

Brandhof b. Emskirchen 
(Vereinigung zur Förderung der 
Rinderzucht in Nordbayern)

Landesanstalt

Rotthalmünster
(Gesellschaft zur Förderung
der Fleckviehzucht in Niederbayern)

Lan'desanstalt und Tierzucht­
amt Landshut

2. ELP auf Fleischleistung 
im Feld

Tierzuchtämter oder Ämter 
für Landwirtschaft und Tierzucht

Tierzuchtämter oder Ämter 
für Landwirtschaft und Tier­
zucht, Landesanstalt sowie LKV

3. Nachkommenprüfung 
auf Fleischleistung an 
Station

Staatliche Lehr-, Versuchs- und 
Prüfungsanstalt Schwarzenau 
und Versuchsgut Westerschondorf

Staatliche Lehr-, Versuchs­
und Prüfungsanstalt 
Schwarzenau und Versuchsgut 
Westerschondorf sowie 
Landesanstalt

4. Milchleistungsprüfung LKV LKV und Landesanstalt

Schweine 1. ELP auf Fleischleistung 
an Station

Landesanstalt und Staatliche Lehr- 
Versuchs- und Prüfungsanstalt 
Schwarzenau

Landesanstalt

2. ELP auf Fleischleistung 
im Feld

Züchtervereinigungen Tierzuchtämter oder Ämter 
für Landwirtschaft und Tier­
zucht, Landesanstalt, Staatliche 
Lehr-, Versuchs- und Prüfungs­
anstalt Schwarzenau sowie 
Züchtervereinigungen

3. Geschwister- und Nach­
kommenprüfung auf 
Fleischleistung an Station

Landesanstalt und Staatliche Lehr-, 
Versuchs- und Prüfungsanstalt 
Schwarzenau

Landesanstalt

4. Zuchtleistungsprüfung LKV Tierzuchtämter oder Ämter für 
Landwirtschaft und Tierzucht 
sowie LKV und Landesanstalt

Schafe  1. ELP auf Fleischleistung
an Station

Staatliche Versuchsgüterverwaltung 
Grub

Staatliche Versuchsgüter­
verwaltung Grub und Landes­
anstalt

2. ELP auf Fleischleistung 
im Feld

Züchtervereinigung und LKV Tierzuchtämter oder Ämter für 
Landwirtschaft und Tierzucht 
sowie Landesanstalt und LKV

3. Geschwister- und Nach­
kommenprüfung auf 
Fleischleistung an Station

Staatliche Versuchsgüterverwaltung 
Grub

Staatliche Versuchsgüterver­
waltung Grub und Landes­
anstalt

4. Zuchtleistungsprüfung Züchtervereinigung und LKV Tierzuchtämter oder Ämter für 
Landwirtschaft und Tierzucht 
sowie LKV und Landesanstalt

5. Milchleistungsprüfung Züchtervereinigung und LKV Tierzuchtämter oder Ämter für 
Landwirtschaft und Tierzucht 
sowie LKV

6. Wolleistungsprüfung Züchtervereinigung Tierzuchtämter oder Ämter für 
Landwirtschaft und Tierzucht
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Tierart  Art der Prüfung  Durchführung der Prüfung  Sammlung und Auswertung
der Ergebnisse

Ziegen 1. Milchleistungsprüfung

2. ELP auf Fleischleistung 
im Feld

Pferde 1. ELP für Hengste der
Zuchtrichtung Reitpferd 
an Station

2. ELP für Hengste der 
Zuchtrichtung Pony und 
Kleinpferd im Feld

3. ELP für Hengste der 
Zuchtrichtung Zugpferd 
im Feld

LKV

Züchtervereinigungen

Bayerische Landesreit- und 
Fahrschule München-Riem

Bayerische Landesreit- und 
Fahrschule München-Riem

Ämter für Landwirtschaft 
mit Abteilungen Pferdezucht 
und Pferdesport, Tierzuchtämter 
Ansbach und Landshut

Tierzuchtämter oder Ämter für 
Landwirtschaft und Tierzucht 
sowie LKV

Tierzuchtämter oder Ämter für 
Landwirtschaft und Tierzucht

Ämter für Landwirtschaft mit 
Abteilungen Pferdezucht und 
Pferdesport, Tierzuchtämter 
Ansbach und Landshut

Ämter für Landwirtschaft mit 
Abteilungen Pferdezucht und 
Pferdesport, Tierzucht­
ämter Ansbach und Landshut

Ämter für Landwirtschaft mit 
Abteilungen Pferdezucht und 
Pferdesport, Tierzucht­
ämter Ansbach und Landshut
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Verzeichnis der Körorte

Anlage 2

(zu § 3)

Bullen Eber Schafböcke  Hengste Ziegen

für Körungen in/ohne Verbindung mit Absatzveranstaltungen

Ansbach Alteglofsheim
Babenhausen Ansbach
Bayreuth Bamberg
Buchloe Bayreuth
Donauwörth Buchloe
Grafing b. München Donauwörth
Günzburg .Ellingen
Ingolstadt Günzburg
Kempten (Allgäu) Ingolstadt
Landshut Landshut
Miesbach Mühldorf a. Inn
Mühldorf a. Inn Neustadt a. d. Aisch
Neustadt a. d. Aisch Pöcking
Pöcking Schwandorf
Regen Straubing
Schwandorf Weiden i. d. OPf
Straubing Würzburg
Traunstein
Weiden i. d. OPf
Weilheim i. OB
Würzburg

Ansbach  München  Bayreuth
Bamberg 
Buchloe 
Donauwörth 
Garmisch-Parten­
kirchen 
Ingolstadt 
Landshut 
Miesbach 
Regen 
Traunstein 
Weilheim i. OB 
Würzburg

für Körungen nach Abschluß von Eigenleistungsprüfungen an Stationen

Brandhof  Grub  Grub  München
Grub  Schwarzenau
Rotthalmünster“
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9. Es werden folgende Anlagen 3 und 4 angefügt:

Eigenleistungsprüfung
für Hengste der Zuchtrichtung Reitpferd an Station

„Anlage 3

(zu § 32a)

Prüfjahr:

Name des Hengstes:.................................................................... LN:..................................
Einzel­
ergebnis

Faktor Punkte

Vorprüfung (Gewichtung 50#/o)

1. Charakter (Umgänglichkeit) 4,0

2. Leistungsbereitschaft und Temperament 3,0

3. Rittigkeit 4,0

4. Springanlage 3,0

5. Bewegungsablauf 3,0

6. Allgemeines Leistungsvermögen, insbesondere Härte 3,0

Abschließender Leistungstest (Gewichtung 50n/o) 

1. Prüfung der Grundgangarten unter dem Reiter auf Zeit

1.1 750 m Trab:  Zeit  Sek. +  Strafsek. =  Sek. 1,0

Anzahl Tritte  = 0,5

1.2 1500 m Galopp:  Zeit  Sek. +  Strafsek. =  Sek. 1,0

Anzahl Sprünge  = 0,5

1.3 300 m Schritt:  Zeit  Sek. +  Strafsek. =  Sek. 1,0

Anzahl Schritte  = 0,5

2. Bewertung der Grund?jangarten du?

Richter A:

ch Richter

Richter B: Richter C:

2.1 Trab 0: 1,0

2.2 Galopp 0: 1,0

2.3 Schritt 0: 1,0

3. Prüfung der Rittigkeit (Dressurprüfung) durch Richter

Richter A:  j Richter B:  j Richter C: 0: 4,5

4. Prüfung der Springanl

4.1 Freispringen

age durch Ric

Richter A:

hter

Richter B: Richter C:

— Springvermögen

— Springmanier

Sa.: 0: 1,0

4.2 Parcourspringen

— Springwilligkeit

— Springmanier

Sa.: 0: 2,0

Zwischensumme
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Übertrag:

5. Prüfung im Gelände

5.1 Geländeritt:

ergibt insgesamt Punkte:

Stilbewertung durch Richter

Richter A:

Manier

Galoppade

Sa.:

Richter B: Richter C:

0:

5.2 Jagdgalopp Zeit Sek.

5.3 Tierärztliche Konditionsprüfung

Einzel­
ergebnis

Faktor Punkte

Prüfung auf Zeit (Erlaubte Zeit: Sekunden)

Zeit Sek. = 10 Punkte

Zeitüberschreitung Sek. = Strafpunkte

Verweigern Hindernis -mal = Strafpunkte

Sturz in Strafzone -mal = Strafpunkte

Gesamtpunkte

Alterskorrektur

Gesamtergebnis

Standardabweichung unter/über Mittel 

Platzziffer

Leistungsklasse
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Anlage 4

(zu § 32a)

Umrechnungstabelle

für die Grundgangarten und den Jagdgalopp

Schritt:

Zahl der Schritte
auf 100 m

Schrittzeit (sec.)
300 m

Punkte

93 und weniger 140 und weniger 10
94 — 95 141 — 143 9
96 — 97 144 — 146 8
98 — 99 147 — 149 7
100 — 101 150 — 153 6
102 — 103 154 — 157 5
104 — 105 158—163 4
106 — 107 164 — 168 3
108 —109 169 — 174 2
110 — 111 175 — 180 1
112 und mehr. mehr als 180 0

Trab:

Zahl der Tritte 
auf 100 m

Trabzeit (sec.)
750 m

Punkte

51 und weniger 136 und weniger 10
52 — 53 137 — 140 9
54 — 55 141 — 144 8
56 — 57 145 — 148 7
58 — 59 149—152 6
60 — 61 153 — 157 5
62 — 63 158 — 162 4
64 — 65 163 — 168 3
66 — 67 169—174 2
68 — 69 175 — 180 1
70 und mehr mehr als 180 0
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Galopp:

Zahl der 
Galoppsprünge

Galoppzeit (sec.) 
1500 m

Punkte

16 und weniger
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26

124 und weniger 
124 —129 
130—135 
136 — 140 
141 — 146 
147 — 152 
153—159 
160 — 166 
167 — 173 
174—180 
mehr als 180

10

'.;9

vp *
•:>fc

l
o

Jagdgalopp:

Galoppzeit (sec.) Punkte

79 und weniger 10
80— 84 9
85— 89 8
90— 94 7
95— 99 6
100 —104 5
105—109 4
110 — 114 3
115 — 119 2
120 — 124 1
125 und mehr 0“

§2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 15. Juni 
1981 in Kraft.

München, den 15. September 1981

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Dr. Hans Eisenmann, Staatsminister

M
W
û
i
a
)
-
J
c
o
c
o
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Verordnung
zur Änderung der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für Juristen

Vom 22. September 1981

Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 Abs. 2 
Satz 2 Halbsatz 2 des Bayerischen Beamtengesetzes 
erlassen die Bayerischen Staatsministerien der Ju­
stiz, des Innern, für Unterricht und Kultus, der Fi­
nanzen und für Arbeit und Sozialordnung im Einver­
nehmen mit dem Landespersonalausschuß folgende 
Verordnung:

§1

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Juri­
sten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Mai 1980 (GVB1 S. 297) wird wie folgt geändert:

1. Die Einleitungsformel erhält folgende Fassung:

„Auf Grund von Art. 19 Abs. 2 und Art. 115 
Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 des Bayerischen Beam­
tengesetzes erlassen die Bayerischen Staatsmini­
sterien der Justiz, des Innern, für Unterricht und 
Kultus, der Finanzen und für Arbeit und Sozial­
ordnung im Einvernehmen mit dem Landesperso­
nalausschuß folgende Verordnung:“

2. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Die bisherigen Sätze 1 bis 4 werden Absatz 1;

b) es wird folgender neuer Absatz 2 angefügt:

„(2)  Die  Regelstudienzeit  (Art. 61  Abs. 4 
Satz 1  Bayerisches  Hochschulgesetz  — 
BayHSchG) beträgt neun Studienhalbjahre — 
Semester — (Studium einschließlich Erste Ju­
ristische Staatsprüfung).“

3. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:

„(1) Der Bewerber hat sich unmittelbar im 
Anschluß an das Universitätsstudium der Prü­
fung zu unterziehen.

(2) 'Die Frist für die Meldung zur Prüfung 
nach Art. 70 Abs. 4 Satz 1 BayHSchG*) endet 
einen Monat vor Vorlesungsschluß des achten 
Studienhalbjahres  (Semesters).  2Die Folgen 
einer Versäumung dieser Frist bestimmen sich 
nach Art. 70 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 Nr. 6 
Halbsatz 2 BayHSchG*).

(3) 'Die Zulassung zur Prüfung ist beim Lan­
desjustizprüfungsamt zu beantragen. 2Bereits 
mit dem Antrag hat der Bewerber zu erklären, 
welche Wahlfachgruppe er wählt; diese Erklä­
rung ist unwiderruflich.“;

b) die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 
4 und 5.

*) Die in Absatz 2 genannten Bestimmungen des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) ha­
ben folgenden Wortlaut:
Art. 70 Abs. 4 Satz 1:
„Auch in den Ordnungen für staatliche Prüfun­
gen sind die Fristen festzulegen, in denen sich 
ein Student zu einer Vor-, Zwischen- oder Ab­
schlußprüfung zu melden hat.“
Art. 70 Abs. 4 Satz 2:
„Für die Überschreitung dieser Fristen gilt Ab­
satz 3 Satz 2 Nr. 6 entsprechend.“
Art. 70 Abs. 3 Satz 2 Nr. 6 Halbsatz 2: 
„überschreitet der Student aus Gründen, die er 
zu vertreten hat, diese Fristen bei Vor- oder 
Zwischenprüfungen um mehr als zwei Semester, 
bei Abschlußprüfungen um mehr als vier Seme­
ster, oder legt er eine Prüfung, zu der er sich 
gemeldet hat, nicht ab, gilt diese Prüfung als 
erstmals abgelegt und nicht bestanden;“.

4. In § 16 Abs. 1 Nr. 1 Halbsatz 2 wird „§ 11 Sätze 2 
und 3“ ersetzt durch „§ 11 Abs. 1 Sätze 2 und 3“.

5. § 29 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 2 wird „§ 15“ ersetzt durch 
„§ 15 Abs. 1, 3 bis 5“;

b) Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„In Härtefällen können Ausnahmen bewilligt 
werden.“;

c) es wird folgender neuer Absatz 6 angefügt:

„(6) Wer die Prüfung in einem anderen Land 
im Geltungsbereich des Deutschen Richterge­
setzes  einmal  nicht  bestanden  hat,  kann 
zur Wiederholung in Bayern nur zugelassen 
werden, wenn die Ablegung der Prüfung in 
dem anderen Land eine unzumutbare Härte 
bedeuten würde und wenn die Prüfungsbehör­
de des anderen Landes dem Wechsel des Prü­
fungsortes zustimmt.“

6. § 35 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung:

„(1) Der Vorbereitungsdienst dauert zweiein­
halb Jahre.

(2) Der Rechtsreferendar wird ausgebildet:

1. bei der Justiz

a) sieben Monate bei einem Zivilgericht der er­
sten Instanz,

b) fünf Monate bei einem Strafgericht der er­
sten Instanz und bei einer Staatsanwalt­
schaft (drei Monate bei einem Strafgericht 
und zwei Monate bei einer Staatsanwalt­
schaft oder umgekehrt),

2. bei der öffentlichen Verwaltung

a) sechs Monate bei einem Landratsamt, einer 
kreisfreien Stadt oder einer Großen Kreis­
stadt,

b) vier Monate bei einer Regierung oder bei ei­
nem Verwaltungsgericht,

3. drei Monate nach Wahl des Rechtsreferendars 
bei einer der nach § 36 zugelassenen Stellen 
(Pflichtwahlpraktikum),

4. fünf Monate bei einem Rechtsanwalt, davon 
mindestens einen Monat gleichzeitig bei einem 
Amtsgericht im Bereich des Familiengerichts 
oder der Freiwilligen Gerichtsbarkeit.“

7. In § 36 Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „Präsidium 
der Bayerischen Landespolizei“ gestrichen.

8. In § 44 Abs. 2 Nr. 4 Buchst, d werden die Worte 
„Einkommensteuerrecht und Grundzüge des Kör­
perschaftssteuerrechts“ ersetzt durch die Worte 
„Einkommensteuerrecht (mit den Bezügen zum 
Körperschaftssteuerrecht)“.

9. § 59 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) § 29 Abs. 2, 4, 5 und 6 gilt entsprechend.“

10. In § 63 wird das Wort „eineinhalb“ durch das Wort 
„zwei“ ersetzt.

11. In § 72 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „§§ 24 bis 28 
der Laufbahnverordnung“ durch die Worte „§§ 23 
bis 26 der Laufbahnverordnung“ ersetzt.

12. In §79 Abs. 1 Satz 1 wird „§ 11 Satz 1“ ersetzt 
durch ,,§ 11 Abs. 1 Satz 1“.

13. In § 95 Abs. 4 Nr. 8 Buchst, d und Abs. 5 Nr. 4 wer­
den jeweils die Worte „Einkommensteuerrecht 
und Grundzüge des Körperschaftssteuerrechts“



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 21/1981 423

ersetzt durch die Worte „Einkommensteuerrecht 
(mit den Bezügen zum Körperschaftssteuerrecht)“.

14. In § 96 Abs. 3 wird „§ 15 Abs. 3“ ersetzt durch „§ 15 
Abs. 5“.

15. In § 103 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „29 Abs. 1,
2, 4 und 5“ durch die Worte „29 Abs. 1, 2, 4, 5 und 
6“ ersetzt.

16. In § 112 Abs. 4 Satz 1 werden die Worte „Präsi­
dium der Bayerischen Landespolizei“ gestrichen.

§2

(1) Diese Verordnung tritt am 30. September 1981 in 
Kraft.

(2) Die Folgen einer Versäumung der Frist nach § 15 
Abs. 2 in der Fassung dieser Verordnung treten erst­
mals für Studenten ein, die sich im Sommersemester ■ 
1983 im zwölften oder einem höheren Studienhalb̂ 
jahr (Semester) befinden und sich nicht spätestens 
einen Monat vor Vorlesungsschluß zur Teilnahme an 
der Ersten Juristischen Staatsprüfung melden.

(3) 'Die Änderungen der §§ 35 und 63 gelten erst für 
Rechtsreferendare, die ab 1. Januar 1982 in den Vor­
bereitungsdienst aufgenommen werden. 2Die Ausbil­
dung der übrigen Rechtsreferendare richtet sich nach 
den bisherigen Bestimmungen.

§3

Das Staatsministerium der Justiz wird ermächtigt, 
die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Juristen 
neu bekanntzumachen und Unstimmigkeiten des 
Wortlauts zu beseitigen.

München, den 22. September 1981

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Dr. Hillermaier, Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium des Innern

I. V. F. Neubauer, Staatssekretär

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus

Prof. Hans Maier, Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen

Max Streibl, Staatsminister

Bayerisches Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung

I. V. Dr. Hans Rosenbauer, Staatssekretär
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Bekanntmachung 
der Entscheidung des 

Bayerischen V erf assungsger ichtshof s 
vom 13. August 1981 
Vf. 36-VII-78

Gemäß Art. 53 Abs. 4 des Gesetzes über den Ver­
fassungsgerichtshof in der Fassung vom 26. Oktober 
1962 (GVB1 S. 337) wird nachstehend die Entschei­
dung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 
13. August 1981 — Entscheidungsformel — betreffend 
den Antrag auf Feststellung der Verfassungswidrig­
keit des § 3 Abs. 5 der Satzung des Marktes Hahnbach 
über die Erhebung von Gebühren für die Benützung 
des Hallenbades des Marktes Hahnbach vom 15. Juli 
1975 in der Fassung der ersten Änderungssatzung vom 
23. Juli 1976 bekanntgemacht:

§ 3 Abs. 5 der Satzung des Marktes Hahnbach 
über die Erhebung von Gebühren für die Be­
nützung des Hallenbades des Marktes Hahn­
bach vom 15. Juli 1975 in der Fassung der ersten 
Änderungssatzung vom 23. Juli 1976 verstößt 
gegen Art. 3 Satz 1 der Bayerischen Verfassung 
und ist deshalb nichtig.

München, den 15. September 1981

Bayerischer Verfassungsgerichtshof

Der Generalsekretär:

D r. T i 1 c h 
Vorsitzender Richter 

am Oberlandesgericht München
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